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. a Zeit 
P rt in 
Damit ist 

" 

V e r t .... g 

z ,i·chen der 

S .. ..,.'J: "Oß des .~r iaes Storm 11 

(n eh teh nd "Kreias ~ see" genc.nnt) 

und der 

lfouen S C S von 186 in II& bur 

1 

n Billsted leiben len. 
D ... s Ver ··e; n und die Schulden e H u tzweigstolle Bi 
· -=...;;::==~· in r · unz rai t In +. -f' 

§ 2 

n 
c rei­
sich 

· 194 

Ve tr<- uohlie nden sind ... ich ferner d r 1'b r einig, d n 
tliche n:.ch der Bil uz un r Inventur uf'•0f"hrt n Vermö-

e-1 ...... rte, inebosond -re . le Forderungen mit . den h:i!ort·:r b0ote-
hendan Sich ~h i ten und. na r chen :..ller Art mit ec l. J e nu~r 1944 

u die ~ieue S arc oe von 1864 ·oerJ hen. i n c der il nz 
und eh d r Inventur bez ic.mcten V rbinc lichkei ten eh n mit 
dem leie .en T ~e uf di 1-ieue S rc aoe von 1864 j er . 
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Die eisans.rk a e achlient die Se alter ihr r lI uptz igGtelle 
Bill t dt . ·t d :;1.1~. 19 3. i l ue s o.rc e von 1864 t> fnet 
die Schalter i er a tz ei• tel1 Bill tedt m ,ont-ig~ de 
3. J DU r 1944. 

4 

Die in der ~cbil ~ r 31 .12.1943 ·u go,ies n n V rr eh-
nun onten sehen dor tziei tello Bill tedt und d r 
Hau tel r KreiG p k e eind a az l ichen. In öhe der 
Dif en ich z isohen den „ rno "'on.cm Puo•~iv n und d n 
"be l tiven , t t di euc Sp• CF.isse von 1864 
ein e onto . r Spark sse dee K a 
Sto ich . ekonto ist mit i j 

t u son n Thu-ohecbnitt de iv-
zin 1 t . n· e e outo-.> 
soll du E:r • ua de r · 

p r uf d on 1864 ' l 
rf ol~t eein. D c den oin o 'i inie, 

da· die ·toertr UM tiveu in 3 /21> eu c eic eh tz-
zn„eiqun en un 3125" eh n eicha lleihen leil n ) er-
f'ol t . l3e1 der ,b·rt von Hypotheken und Schift'·-
.f drecbten sind nur solche Post n auszu· n, di filr da 
Gebi t Billt dt zu t· di sind. 

§ 5 

So eit f 'r Forde~unsen , di ich au de Übern hmebil nz der 
Z,ve gstelle Billstedt p r 31.12 .194, er b n, von der Krei 

s „okstellun en g\;: ild t sind, bleibt in H ho der R''ck­
atellungon die Kreis·.. ka se d r neu n Sp rcaao · von 18 4 ~• r 
Au f ·.11e, die sieb c..us dies n Pordorungen er b n oll te t h ft­
b , l"-in,3atena jedoch bia 2um 31.1.2. 1953. Im · brig n erli cht 
mit dem l . J u r 1944 die H ftung der rei sp rkaseo g . en'"ber 
der .:leuen Sparcas e von 1864 f die ; b r.nom enen Forderun n . 
Diese H tung bleibt · ber de11 31.12. 1953 hin: ua b atehon , · en. 
zuvor von de Nauen p caeso von 1664 ein el it~te Vollstreckun~ 
h~:ndlnn on er l los li i d und die r U tcnd der ei ~ 
ep~rk:ns e vor dem 31.12. 1953 zei wurde. Di von der Hru t -
zw igstelle :Billstedt in voll r H"he •ur b ch·eibung eko -nen 
Ford runge stellen n pr·:che der Kreise k se d r die mm Ein­
zug die er Forderungen uoh 11eit•rhin b rechtigt bl bt. 

§ 6 

Dia Kreis k' ee erkJ..~· t, doß ... un der Jb :t·na.hmcbil z und er 
Inv ntur uioht raicbtlic.. H :f'tun erh l tni se und V •rbi11dlich­
k -i ten nicht be teh,n und echto treiti it n von uolcher eleu­
tun , duß si ~·r d · e D.urteilung d r Bii nzen ·esentlich si 
bezv.Rüc' ste lungon erforde lieb ehen, nicht i der Schreb 
ind. 
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§ 7 

Di V rtrag o 1 un'.len verp.flicllt si~h, ' lle Erk1>·:runeen, 
die oich us die e u einander etzungovortr g ergeben , rechts- . 
verbin ich abzug be~, insb sondere all ·e Erkl ·run n , di 
zur rocllts irks en orf'"hrung l r n eh ios .c VertrC'g a.uf 
die Neu~ • rcas~e von 1864 1ber goh ndcn VorQtl newerte und Ver­
bindlicbke-ten tw rforderlich aind; es .. leicho gil-ti nuc 1 , 

'ir die Eintragungen i Grundbuche o e t · r die Umschreibung 
s·•. tlicher Grund andr chte und <llonsti r Grundstü.c ·r chte . 

S k e de Krei es to am 

4,-~· 
, \ 

L; (}flJ.' ~ ~ 
Landrat i . • Gene1· 1-

adrnir 1 , • I[ • 
.uixekt o1· 
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i • .Ausfertigung 

_, 

V e r t r a g 

Kreis- und Stad e zwischen 
der i::.:ts li'1i '1Q i,i;e;pm!Jiflfl, nacnstehend "Kreissparkasse" genannt, 

einerseits 
und der 

rtamburger Sparcasse von 1827 , nachstehend ''Haspa" genannt, 
sowie der 

Neuen Sparcasse von 1864, nachstehend "Neuspar " g,enannt , 
andererseits. 

§ 1 

Im ~usammennan0 mit der Gebietsbereinibung im groß- hambur 

scnen Raum una auf Grund der mit· dem Reichswirtscnaf tsministeri um 
gepflogenen Verhandlun6 en sind die Vertrabschließenden dahin über­

eingekommen, daß die auf hamburuischem Gebiet arbeitenden Geech~fts 
stellen der Kreisspark~sse Stormarn auf die rlamburger Sparkassen 

überführt werden . 

über 

über 

Es 0 ehen auf die 
rleue S~rcasse von 1864 

am 1 . 1 . 1945 die 2wei&stellen Hambur~-Bramfela/Hellbrook, 
liamburg-.tlummelsbüttel, 
tlamburG-Luvenstedt; 

am 1 . 7 . 1945 11 

am 31 . 12 . 1945 

Es geht auf die 

lt 11 

II 11 

Hambur6 - Sasel, 
tla.mburw-Poppenbüttel, 
nambur6-Wellingsbüttel; 

Hambur0 -Rahlstedt . 

1-ambu!: er parcasse VQ!Ll§g] 

am 31 .12 . 1945 die Geschäftsstelle Hambur -,. and.sbek . 
(frühere tlauptstelle) 

Der ..tünlagenbestand der auf die Neusp1::<.r übergehenden 
~wei

0
stellBn beträbt zur ~eit rund 48,6 Millionen Reichsmark, 

wänrend der .tünl&..genbestanö. der ::..uf die tlaspa überf:,ehe1iaen G-escn:ift. 
stelle rund 29 ,5 ~illionen Reichsmark aus~bcht , so d~L oer Ges mt­
einl~genbestand der zur Llberflinrung anstehenden Stellen zur Z~it 

rund 78,1 ~illionen heictsmark beträgt. 
- 2 -
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§ 2 

Der Kreis Stormarn erhält von beiden Hamburger Spark~ssen 

eine Vergütung in Höhe von 11/2 ~ der effektiv überführten Einla­

genbestände , mindestens jedoch 1 . 000 . 000 .-- Reichsmark , W8~ ei e i ne 

Minelooi;QGGrführ1,u4g VON hinla.;enQeständQ;i:;i ii::i l:lö.t:.Q yg;g, }(H 7O , OOO . 00O .­

sN5J:?t1NEiegolegt wera.oB iece . RM 1 . 000 . 000 .-- sind per 3 . Januar 1945 
zu überweisen , die weiteren Beträge jeweils im Anschluß an die 
darüber hinaus überführten Guthaben . 

§ 3 

Die zu überführenden Geschäftsstellen sind den übernehmen­

den Hamburger Sparkassen in arbeitsfähi~em Zustand zu übergeben, 
das heißt , daß die Binrichtun5 , die Büromaschinen, das Konten- und 
Archivmaterial an Ort und Stelle zu belassen sind . J:,s wird ledig­
lich aus der .Geschäftsstelle ~andsbek eine der beiden dort statio­
nierten National- Saldiermaschinen nicnt mit übergeben, wijhrend 
eine in der Geschä~tststelle Rahlstedt stenende Burrough- Maschine 

ebenfalls bei der Kreissparkasse verbleibt . Der ~ert der übergebe­

nen Binrichtun6 s 6eeenstände und Maschinen wird durch Sachverständi­

ge beider beteili 6 terv Sparkassen gescnätzt und der Gegenwert zvvi­
schen den beiden bparkassen verrecnnet . 

Soweit in den zu überführenaen Geschäftsstellen Inventar 

durch Pei ndeinwirkung beschädigt oder zerstört wurde , wird die 
Kreissparkasse ihre Ansprücne an die Feststellun6 sbehörde jeweils 
an die übernehmende Sparkasse abtreten . 

§ 4 

Soweit sich die zu überfünrenden Geschäftsstellen in Ge­
bäuden befinden , die im Biwentum der Kreissparkasse stenen , 6ehen 
diese Gebäude auf die übernenmende Sparkasse über . Der Wert wird 
aurch einen beeidibten Schätzer , auf den sich beide beteilibten 

Sparkassen 5 eeinibt haben, festuestellt . Der von dem Schqtzer er­
mittelte Wert wird von den beiden Beteili~ten als maßgeblich &ner­
kannt . Falls jedoch der Reichskommi ssar für die Preisbildung einen 

niedrigeren ert festsetzt , soll dieser Wert für beide Parteien 

maß5ebend sein . Die Forderun0 en an die Feststellun6sbehörde Hamburg 
für die zerstörten Gebäude sind an die übernenmende Sparkasse 
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abzutreten . Die zur Wiederherstellung von Gebäuden bereits ange­

schafften Gegenstände sind. ebenfalls in das .lü, entum der übernen­

menden Sparkasse zu überführen . Der Ge6 enwert der zu übernehmenden 

Grundstücke wird zwischen den beteili5 ten Sparkassen verrechnet . 

In bestehende Mietverträge, die diese Grundstücke betreffen, 

tritt die übernehmende Sparkasse ein . 

Die Grundstücksübertragung ist im übri 0 en Ge~enstand eines 

besonderen Vertra6 es . 

§ 5 

Soweit sich die zu überführenden Gescniftsstelleb in ge­

mieteten RäTu~en befinden , tritt die übernehmende Sparka8se in die 

bestehenden ooietverträge ein . 

Soweit für die Grundstücke , in denen sich die Geschäfts­

stellen befinden , ~in Vork~ufsrecrtt zu Gunsten der Kreissparkasse 
Stornarn besteht , ist auch dieses an oie übernehmende Sparkasse 

zu übertrc.gen . 

§ 6 

Die bei den zu übernenmenden Geschäftsstellen t~ti~en Ge­

fol6schaftsmitglieder der Kreissparkasse werden mit wirkun5 vom 

Vberführun6st~be ab von derjeni 6 en &parkasse übernommen, auf wel­

che die Geschäftsstelle überuent - vorbehaltlicn der Zustimmung 
der einzelnen Gefolwschaftsmitilieder . Die von aiesen Mitarbeitern 

bei der Kreissparkasse zurückuele6ten bezw . von ihr anerkannten 

Dienstjahre werden von der übernenmenden Sparkasse als bei inr 

zurückueleGt bewertet . Dementsprechena erfol0 t die ~instufunt 
dieser Ge- ,ol bscnaftsmitblieder in die Tariforonunb aer überneh­

menden &parkasse . Di - e binGliederung muß jedocn unter allen Um­
stqnden so erf0l&en , daß für d~s einzelne Gefo~6sch~ftsmitLlied 
kein genaltlicner rlachteil eintritt . Auch die Lehrlin0 e , die eich 

im Zeitpunkt der Uberfünrung in den zu uberi\ihrenden Gesch~ftcstel­

len befinaen, werden von öer aufnehmenden parkasse übernommen . 

Die einberufenen ~itarbeiter , welche vor ihrer Linberufung 
in den zu überführenden Stellen t,itic:; v11::>.ren , werden vor die \11a.hl 

gestellt , ob sie bei der Kreissparkasse verbleioen wollen oder als 

Gefoluscna1tsmitulied auf die ~bernenmende parkasse überbeLen 
möcnten . owei t die .J:,inberufcrnen sict. für ä.ie übe:rnenmenae{~c:::~ 

- 4 -
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Spc:.rl{asse entscheiden , wird diese - \Üe bei allen ihren einberu­

fenen Gefol'--'scnaftsmit6liedern - den Soldaten einen Zuschuß zur 

Familienunt~rstü tzunc bis zu 85~o ihrer früncren Be zLi.ge z&hlen . 

Die überne menden parke.ssen werden best,ei:·ebt sein, die 

Leiter der zu überne11menden Gescnäftsstellen m, cn Möglichkeit in 

ihrer Position zu bel~ssen . 

7 

Die Bek~nntwabe aer Uberführunc soll durcn ein uemeinsames 

hundscnreiben der beiaen b~teili~ten Sparkassen zu GeLebener -Zeit 

gccc __ enen . viejenit,en .t.inle'--'er , die inre Kontenverbindunc, zur 

Kreiss:po.rkc.sse 2.ufrecntzucrnal ten . unscner, , v, era.en auf Grunä. die­

s es hunaschreibens diesen Wunsc.a zum Aue-C::.ruc ;_ brin e~ mü~sen un( 

v,, erden von vor-n!lcrein von der Überfü_.rung sust.,enommen . Soweit .ßin­

l e er diesen unsch nc:..c 1 erfol ter Überf··_ run6 äußern sollten, 

werden di ents:precnenden Konten zurückübertrat,en . 

Die Kreissparkasse verJ.)i'lichtet sich , jede Einv,_irku~t auf 

die .n.unaen in den zu Ll.berfürn·cnc en Stellen im inne der Belu.ssunc 

ihrer o!lten bei der Krei ssp.._rkb.sse zu unterlassen . 's soll mit­

hin dem t:,emcinsamen Rundsc·lreiben in keiner Wei"'-8 vor0 e 0 riffen 

,•.erden . 

8 

Tecnnisct eoll cter berführun~svorvan in foluenaer 

1,eise ab'--'e '.iclrel t •,•erden : 

Die pb.reinla~enbcstände weraen zwei ochen vor der ilber­

f„nrunc auf eno•.1men mrn der Ict-Bestc.nd :ni t a.e1:1 boll-Best .... nd c.b­

gestimrit bezw . in bE.reinstiHmunt., u'~bracht . Bis ~:.um Jberfü __ rm1u::­

sticnt~~ \ craen die tlest1nde fortLesc~rieben . Lie ~ortscnreibun 

~ird bei der berfW.run& als maßueblicL zu runde ele~t . Soweit 

aie Üb rfli~runc nicht pLr J~aresenae erfolut, ~erden aie iin~en 

vom joerfünru!1~ t8.g bis zum J1;;.breosc_.luß a.nteilsuem LS ~ iscnen 

aen beteili'-' ten park[..ssen verrec._nE; t . 

Die Kontokor-,..entkonten v erden n::..ch cem ~tc. .. ncte vom Vberführun ..... str u 

buf-eno~ cn und mit ae~ bol~- Bc~tenc in Übereinstimmun~ uEbrac J . 

I,ie _ i .rn~c _ zu überfünrenr en 0eoamtsurnmen · .. craen aer üb 11r->h'!len­

den SpLrkL.'·Te L.uf eine. Übel'm„11meko!1to l:,Utuubr ... ciit, v.elch •s bei 
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der Krei::s.i:'arke.sse für ie ··berne. menc.e "'parl:::".ssc uefü!1rt , .. irc. . 
Über dieses I onto v.ercen aucn eventuelle P..ückübc.rtr::.0 un en von 
Einla'--en (sie.w § 7) v-.. luc1t . Jclen ce.n ·bern&hmei::onto -...ird f~ir 

jede der überne1menden Sparkassen ein Verrechnun~Fkonto beflihrt , 

1b r das cl- v-l'.liLen Bucnun svor än~e 0 eleitct ,erden , die die in­

zwirc _en übertr~~enen Konten b~tre~~c.n . Das Verrec~nunc.,Pkonto 
, ird zinslos t.;,effü1rt un von liei t zu Llei t n .... cn Anv.eicun a.er i."be:r­

n~!lmender! S t.rkassen c.u 'ueelic_ en . 

AuG Lern Übtrn~nmekcnto ist der Betra erkcnnb~r, den ie 
I Krei~sp~rk~cse uer tiberneme~aen Sparkasce ocnul:et . ~er Betr~0 

ict i:uczu,-,leic 1e:n c.ur·cn Vbe1·führun von .Aktiven i 1 \.,nte:nreohe., er - ~ . 
dö P , .. obei .tüniuke.i t darübPl' btst nt , cl2ß ~u.rn Am00 leich über·trc-
cene v,ertpapicre ~um jeweili ..... en Kurswert -b...,,Jrec .. net verden, c o­

··ei t er e".l fonm ert nicnt überstei 0 t . Über dieses Konto '. r en 

auc~ rie Ge 0 nverte für JbernoJ ene ßinrlcntun-cn una Lschinen 
so is flir überführten Grunctbesi tz; un cofü,ti~e Aktiv· und P::.<•sive1. 

verrecnnet . .t.s b(,ste ... 1t .l:!.ini6kei t darüber , d.:...ß u.iejcni ...,en Lt..rle 1en 

unc. Krcai te , \. elc 1e im Liei t_;n ... nkt der Goe r·n[;.. me bestenen , von der 

über·nenmenden S arkasse übernommen 'i e::rden , so·1 ei t nie lt a.t:r I unr--ch 

ues Kun en der Üb~r.a ..... hme entt.>eLisnsteht . r;benso sollen alle H„_po­

tne1 E-~darlehen , c.i e uf Grur.ctstucke:n bE..s ter..en , i e in den Li11s t·in­

di'-'kei tc,bereich 'er übernommenen Gesc. ,:!:'te:etelle ft llcn , übertrc~__,e 

\', erdel'.1 , :::o ei t nicht c.er Wunsch de~ l;t..rlenensne:1.mers ernt:.,et;.. oncten.t . 

lmrc. _in ....,emeinsames n.u. dschreiben a.er beider1 bv telli._ ten S. 'r­

k~ssen ~ira die Jberfü1run ~n aie ~arle~enc- und Krectitne-~cr 

co.,iP. c.r. aie: .tl„ pot .... ekenscLrnldner bclec .• nnt.__el..,eben \,erden . Im LUCart­
!lle?1h ... ng mit der Übertr:....._,un0 der ]'ord.erun~en sind .... uch die 0 ('cte Ll­
ten Sict.c;rneitt;YJ zu tibertrt.....,E..;n . Ltr auf dem Jbernc:.h::nekor.to dann 

verbleibenac [....ld.o i. t in bE:.r ._u5zul.,leic 1en . Der Aus__,leicn de 

Uber·m„l1!1lekontos soll ir.nernalb von 3 1vlon.:...ten nac_ erfolt.. ter Uber­

tli!:'l.run du.rc ....... efünrt sei!1 . Bis :.u!:!l Aus'-'leic 1 ist das Konto von 
der KreiEspark~s 0 e mit 3~ p . ~ . zu verzinaen . 

9 

Sov ei t fi.tr überfün:rte Porderun._cn von der KTei"'::::p~.rka.sse 

Rückstellun....,en (tertberichtiuun ~n) .... ebilaet sind , bleibt cie 

Kreissp=rkasse in jedem Einzelfalle bis zur Höhe der Itückstellunc 

der übernenmenden Spc...rkasse für Ausfälle , die sicn L.us solcnen 
Forcterun en er eben sollten , bic 1~ ~on te nLcn Krie__,sende ht..ftb~r . 

- 6 -
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Diese rtaftung bleibt über oen besti!IlI'lten Termin hinaus bestehen, 
wenn zuv0r von der übernehmenden Sparkasse ein0 eleitete Voll­
streckun0sn~ndlun~en erfol0 los geblieben sind und dieser Umstand 

der Kreissp~rkasse vor Ablauf des Termins anbezeiEt wurde . Im 
übrigen erlischt mit dem Ubernahmetag üie Haftung der Kreisspar­
kasse get..'.,enüber der übernenmenden Sparkasse für die überführten 

Forderunben . 

Die gemäß Brlaß des Reichsaufsichtsamtes für das Kredit­

wesen - Tgb . Nr . 18725/41 V - vom 2 . 9 . 1941 für ForderunGen gebilde­
ten Pauschalwertbericntigun6 en fallen nicllt unter diese he6 elung . 

Im übrigen wird die Kreisspar}~sse im Zusammenh~ng mit der 

Überführun6 der Aktiven und Passiven die ~rklärunu abLeben, daß 
rlaftungen und Verbindlic keiten , die aus den Unterlagen nicht er­

sichtlich ~aren , und RechtsstreitiLkeiten von solcher Bedeutung , 
daß sie für die Beurteilun6 des überführten Vermö6ens und der über­
führten bchulden wesentlicn sind bezw . Rückstellun0 en erforderlich 

machen , nicnt in der Sc~1ebe sind . 

§ 10 

Es besteht Biniökeit darüber , daß aJch das Aktenmaterial 

über Darlehen und Kredite und die zu übertra6 enden Krundstücke 
sowie die Personalakten der übernommenen Gefolbschaftsmitglieder 

der übernehmenden Sparkasse zu übergeben sind . 

§ 11 

Die Vertra&schließenden verpflichten sich , alle Erklärun­
gen recntsverbindlich abzuLeben , di e sich aus diesem Auseinander­
setzungsvertrag ergeben , insbesondere alle die Erklärungen, die 
zur rechtswirksamen A~e~~~~~~ Überführung all er nach diesem Ver­
trag auf die übernehmenden Sparkassen übergehenden Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten etwa erforderlicn sind; das bilt auch für 
die Bewirkung der hintragunt.,en im Grundbuch , für die Umschreibung 

von Grundpfandrecnten und sonstiger Grunastucksrechte . 

- 7 -
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§ 12 

Alle aus der Übernahme entstehenden Kosten sind von nen 

übernehmenden Sparkassen zu tra6 en . 

Hamburg , den· 
3 0. Dez. 1944 ......................... 

Bad Oldesloe 

~ 
Neue speffe Kreis- und Stadtsparkasse von~""" Stormarn in Bad Oldesloe 

~ @oda. Vorsta~ 

Landrat Direktor 
~~;-11-

10 
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II __ ZR_21/56 

Verkündet 

am 10 o 1\llär z 19 5 8 

Draun 9 Justizobersekretdr, 

als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

I m N a m e n d e s V o 1 k e s 

In dem Rechtsstreit 
der Kreissparkasse Storm~rn , vertreten durch ihren 
Vorsta:.1d ~ 

l c 

2 o 

3n 
4 o 
5n 
6 0 

7 o 

8 c 
9 o 

· lO c 

Landrat von cler Groeben (Vorsi t7,ender) in Bad 
Oldesloe , Grabauerstr. 15 ~ 
ßürgerr:ieister :Iermann narth in Uad Oldesloe ? 
Am :uarkt 5 9 • 

Kaufmann Wilh o Heik in ·aad Oldesloe ? Hagenstr . 1 , 
Kaufmann 3rnst 3pringer in .r3ad Oldesloe ? I,fühlenstr 16 , 
A:;;1gestcllter Arthur La.mprecbt in Reinbek :; Kreutzkamp 65 , 
Kauünann Oswald Zeutschel in 8cbmalenbek , c>ieker­
J.0.1;.dstraße 231, 
Kr;:.u:.:mann -:ralter '\./iec'l.e ü1 Harksl:e j_de, Sei:5eberger 
Chc,ussee 87, 
Kaufmann Paul T,innthey in Trittau 9 Im Raum 4 9 

Viohhändl8r Hans Vagt in 1ieinf eld , An, :t,uschlag 3 3 9 

Kauf'1lann ::!:rnst Koch in AhrensbuTg 9 .::Ie rmann-Löns­
}3tr , 26 9 

ßekla_:rten v.nd Revisionskl~i.gerin ? 

- :tJr o zcßoevollmäch·cigter ~ Rechtsanm?.l t Prof o Dr. 1föhring-

gegen 

/

j.ie .\jeue Spe.rcas.se von 1864 9 vertreten durch ihre 
~!:el~:0~2n __ Al:f.red Buckert Lnid X:2,rl ~.!üller in ilamburg 1 , 
.: ._,_._a.1.on.r1dstr o 5 ? 

Klägerin und Revisionsbeklagte , 

-:.?rozeßoevoJ.lmächtigter ~ Rechtsanvral t Prof , Dro Conrad-

bat der II Zivilsenat c1.es Bundesgerichtshofs auf die münd­

liche V.erhandlu:ng vom 10c l,färz 1958 unter Mitwirkung des 

Senatspräsidenten Dr . Jastelski und der Bundesrichter 
D- o Fisc~er , Dr. llaage r , ~iesecke und Dr . Reinicke 

f ':i.r Recht er!caimt g 



(") 
0 
\ 

w 
C 
s.... 
ro 
E 
s.... 
0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

s.... 
ro cn 
(]) 
s.... 
~ 

...-.. 
(9 
LL 
0 .._.. 
4:= 
CO 
..c 
(.) 
Cl) 

C 
Q) 

E 
Q) 
0) 
Cl) 
0) 
C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 
s.... 
0 

LL 
Q) 
..c 
(.) 
Cl) 

......, LO 
::l CO 
Q) 0 

Or,..... 
Q) LO 

""C T""" 
~ 

..c 
(.) 
s.... 
::l 

""C 
t:::: 
Q) 

""C ~ 
.s.... Q) &2·~ 
ru e 
(9 0.... 

., 

\ 

I 

- 2-

:Uie Revj_sio~1 de1~ Beklagte·,.1 gegen das Urteil 

des 1 , Zivilseilats des :ranseatischen Oberlandes­

gerichts zu Hamburg vom 11 , November 1955 wird auf 
Kosten der Beklagten zurückgewiesen . 

Von Rechts wegen 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

-3-

T2,tbestand: ---~-.... --. - ..... -

Durch das Gesetz über Groß--H:.mou:tg und andere Ge­

bietsberei1ügt-mgen vom 26, Janu;.:1.r 1'937 (ReichsgesetzbJ., I 

s. 91) wurden mit Wirkung zum J.. April 19'37 Tej_le der Re­

gieru:ncsbezirke Lüneburg 9 Stade v„nd. Schleswig von ?reu."3en 

auf Ha11bu.rg überführt 9 während t1.nclere1~sei ts Teile von 

ilarnburg auf die Regierungsbezj_r·ke 8c1 leswig und Stade über­

gingen. Auf den Gebieten 9 die nv„run~hr zu Hamburg gehörten 9 

befand sich eine Reihe von Sparkassen. Diese Spa-.dtassen 

wu.rden
9 

soweit auch i ~1re Gewährverbände auf lL:u:•ümrg ül)er­

gegangen vrn.ren 9 durch eine von Hamburg 1~etro:ff ene Anord­

nv.ng auf die Klägerin und die Hamburger Sparcasse von 1827 
(im folgenden lliJ.as:pa" genannt) 9 zwei private 3parkassen 9 

überführt . Auf dem Gebiete, do.s :::;u Ea:nburg gekomrnen war 9 

wurden jedoch auch_ von der Be:lclagten 9 der•en Gewährverband, 

der Kreis Stormarn, beim ':lee;ie:rungsoez;trk Schleswig ver­

blieben war, einire Zweigstellen betrieb~n. 7ie Xl~gerin 

und die Haspa schlossen 9 um auch diese Z';reigstellen zu 

übernebmen 9 am 30. Dezem1:-er 1944 11 im zus2-.r:n11enh,~ng mit der 

Gebj_etsberein:Lgung im. g:roß- hamburßü,chen Raum und auf Grund 

der mit dem H.cichswirtschaltsmj_nisterium gepflogenen Ver­

handlungen" mit der Beklagten einen Ve:rtrag, du;rch den 

sich die BeLlagte verpflichtete, die z·.1eigstellen i·Iamburg­

Bramf eld/ H;.rnburg-HelllJroc;( 9 }fomburg- Eu..1111:tEüsbüt tel, Uaniburg-, 

:Duvsnstedt ( am 1 . J a1~uar 194-5) 9 I:Ic.mburg- 3asel ( am 1, Juli 
1945) und Ha;r..burg- Po,:ppelsbüttel 9 IIamburg- ·.Vellingsbüttel 

und EaTilburg- 11ahlst edt ( am 31 o Dezember 1915) auf die :Clä­

gerin und die Geschäftsstelle Hamburg-Wandsbek auf die 
Haspa zu üoe:cführen~ Der Kreis Stormarn sollte hierfür 

eine Vergütung von 1 1/2 ,~ der effektiv überführten Ein~ 

lage1,)Gstände, mindestens jedoch l.000c000 Reichsrnark 9 er­

hn.lten; der Betrag von lo000o000 Rl.1 sollte am 3. Januar 

1945, die weiteren ~eträge sollten im Anschluß an die Jber­

führung der Guthnbe:1 überv:iesen werden ( § 2 des Vertrages), 
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Der Vertrag enthielt weiter cL1e Ueü1e vo .. 1 3cst i ::n:.nu11.gen, 

die die Eimzelheiten der 0½erführung re~e~teu (3§ 3 bis 

12 des Vertrages) . Dieser Vertrug, der von der Aufsichts­

behörde der KF . . ,,, in e;enelmüc;-t r;orden ist, -..1u1·de auf sej.­

ten der :3eklugten von dem Vor-ützenr:en des Vor-sta11des fü1a 

von dem Sparkasse1lleiter am 6, Peb:::-ue,r 1945 unte:t'schrie­

ben .• Die KJ.,ägerin v.:ncl die Haspa über\rj.esen dem Kreis 

S tormarn am 3c Januar 1945 1.000„000 RhL J)ie :t3Gklagte 

überführte die Zweigstellen dan:burg-J3ramfeld /Hellbrock, 

Hamburg- Hwnmelsbüttel und Eamburg-:Duvenutedt 9 Nie es im 
~ 

Vertrage vorgeseht'Jll war 9 zum J.. tTanuar J.9-15 auf die Klä-

gerin. 

Fach dem ·zusarn:1e:nbr11cb ~';ei.gerte sich die Beklagte 9 

den Vert~ag weiterhin zu erfüllen. Die Klägerin hat dem­

gems,ß beaxt:.c~gt 9 festzustellen 9 daß die Beklagte ve:rp:flich­

t et sei, ih:ce Geschijft,ostellen Hambu::i'.'g-Hasel, IIamburg­

:2oppen1)ütt el 9 Es,mbu:;.~g-17elJ5ngsbü·cteJ. unc7. fü„1-m.burg-Rahlst ed t 

nach :·.1aßg1..1.be der .,38sti;mm.J.11gen des zw·:i.f;lchen den Parteien 

an ~o D . , ..,n/4· b , ~ ,· , n a • , . .,, • 0~e11.1oer .L':1 ~ a gesc,1.Loss011en 1'::;r-crs,ges a-. . .u: Qle 

Kli:i,-,•e:c'Ln zu i.ibertra,-,--::.n l)j (-> "Joirl !:\C'1"·e .,., •. ,-f... ''r.1 VJ '·''"eab\""'J.. 0 unrr ::;.:, • ~ .. ~- " .. .., . ,.,.!.lo.-.. .......,b v -1.t..•J V i.l„.t; .. .!. ... -~l-:; "' v~ ... Q ~ b 

b t ,..., . ' .. --, . " . 1 ..j. • l J. • J. n 1 • • ge e· e:n, uie 11a.L -c cue l! es vs·ve_ un[n .. c 2 .. <;e ::.ür unzv._i?,ssig 

und den Vertrag für nichtig, weil er nicl'lt gef:ltempnlt oder 

gesiegelt, nicht gericitlich oJer notariell beur~u~det und 

von ih:rer i1.u:fsichtsbehörde , dem Re((iel'i.J.:ngspräfüde:i1ten in• 

0cbleswig 9 ntcht genehmigt -.:orden sei" 3ie ist weiter der 

Ansicht 9 de1· Vertrag sei um,irksa:m, weil er 6 egen die gv.- • 

ten Sj.tten _verstoße, u :1.d von ihr 9 der Beklagten, wegen 

widerrechtlicher Drohung angefochten sei. Schließlich 
1neint die Beklagte 9 - ,i.i t der Kapitulf'l,tio:n u,1d der W:.:i.hruT.Lgs­

refo:!:'m sei e.uch die G-es cl1ä:Ztsgr-und.lt-tge des Vertr,Lges v;eg­

gefallen" 

Das 1andp;oricht hat der Klage im wesentJ.ichel'l 

stHttge{:_~13-'Jen~ tL,,s !)erufun~~sgericht hat die .3eru.fung zu-

j 

-5-

rtickpewiesen . hlit der RevisioR v erfolzt <lie Beklagte ihr 

Klagebegehren \vei'ter. Die Kli.-igerin bitt a c i::c1 Zurückwe:isung 

der Revision. 

:u;nt scheidunesgründe ~-

I ~ 1 0 Die Revj_sion beansta.ndet cl:i.e Auf:t:'assung aes Be-

.. fv.:ngsgerichts, d~.e :Fes·c0tel:1.i;.nt·sklc1.ge sei ¼ulässig. 3ie 

,_· s·" d · 'nsic½t es felü e an einen U1eststel11mp·s j_nteresse 0 u er 1. .. , - ~ - · __________ ,.)_ _, _ _,_ __ , 

weil die Klägeri.n die Leistungsl ·1ctc;e erheben lcö::me.])iese 

Rüge der l{evision ist unbee;:rUndet. Wie der erkennende Senat 

in Übereinstimmung m.i t der Rech-'tsprechung des Reichsge­

richts (RGZ J.29? 34; 152, 196; HRR 1931 :!Jr. J.963; 1936 

l'Jro 388; JW 1936 9 3181) und dem Schrifttum (Stein~Jonas­

Schönke Z:PO 18. Aufl" § 256 ..\.nm. III 5). 'bereits früher 

(DGUZ 2, 250 ff, 253) entschieden hat 9 ist das Interesse 

an der Erhebung einer ::i'eststel1ungskJ.age 11icht stets ~u 
verneüien, wenn eine Leistungsklage erhoben werden kann o 

Es ko~am:t vielmehr darauf an, ob im einzelnen Fall Gründe 

der Prozeßwirtschaftlichkeit und der Vereinfachung des 

Verfahrens c:i e Erhebung der .l!'ests·cellungslclage rechtf er-

t i gen; überall dort 9 wo die Durchführung eines Feststel­

lungsverfahrens nach den :ßesonderheiten des Falles zu 

einer prozeßwirtscbaftlich sinnvollen Entscheidung der 

z vischen den Pa:cteien bestel1ende11 Stceitigkei ten führt, 

bestehen gegen die Zulässißkeit eines Feststellungsver­

fabrens keine :prozessualen .Jed.en:..:en, Diese Vorausset:aun­

e;en sind, ·wie das 3erufung~cerich t zutreffend s,usgefü.hrt 

hat 9 i1u vorliegenden Fö.11 gegeben ,, Der Klägerin steht J 

f 1 ·we:nn de~ Vertrc:,g vom 30" ]ezember 191\-4 rechtsv:irksam ist, 
nicht 0L1 einzelner !ms_prbl.ch zu, den sie mit einer Lei ­

stungsklage abschließend durchsetzen könnte, )ie Klägerin 

müßte vielmehr? 1."lie q.as Landßericht 9 auf dessen "Entschei­

dung sic~1 das Jerufuhgsurteil bezogen hat 9 dargeJ.egt hat, 
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/ eine Vielzahl von Leistungskl agen erheb en? um di e Über-

führung der Zweig8tellen bewirken zü können, wie sie in 
I 

den §§ l - 12 des Vertrages von 30 c J)ezemlrnr 1944- im ein-

3elnen festgelec;t ü,t; :Ln vielen Pällen müßte die Klägerin 

auch noch zunächst auf A1,1skunftsert eil1,u1g kl:;i.gen. In den -einzelnen Verfahren würden Schvrieri !)•kcitc,1 uncl. Streit-- . 

punkte auftauchen 9 die über die Gru:na.fr~.1 e.;c? ob der Ver-

trag wirksam sei? bine.u.sgehen. Über diese Frag'e1:. werden 
-

die Partelen a1Je1" vo:raussicbtlich? vrenn ei::11nal der Streit 
----- -----üb er die Gültigkeit des Vertrages cr.:.t f5c:ü eden ist 7 eine 

Einicung erzielen. I.Iit Recht hat das ~3 eru:fungse;ericht dar­

gelegt? es seien nicht so seh:r Einzelpunkte der Art und 

des Umfangs weiterer Durc:h:fü~1runr~s- und ::oergabeakten, 

die den Kern fes Streites zwischen den :2arteien ausmach-
' 

teu? als vielmehr die !'rage 9 o'b ö.el" Vertrag :foerhau:pt wirk-

sam sei. :Jas J~:'.t~fv.ngsgericht hc--lt zwar a-t),sg.eführt 1 auch 

nach der .~ntscheidu,:t:; "...iber die Fests·cellungsklage könne 

möglicherwei8e noch eine Klage a~f Verurteilung zur Be­

wirkung der einen oder anderen dem Abkommen entsprechenden 

Einzelleistung erforderJ.ich werden: Diese Erwägung schließt 

aber_9 entgegen der Auf:assu.ng der Revj_sj_on, nicht die Zu­

Li.ssig:{;ei t der J.'1eststellune;sklage auso S(:llbst wenn noch 

der eine oder aEdere Streit durch ein ~Sej_stungsurteil zu 

entschej_d,en Y:äre, so v:er.:den doch J5.e 1.1e:ti:i-~en Ansprüche 9 

die die Klägerin ohT,.e Erllebnng der Jl1ests·~ellu:nr::sJ<:lage im 

Wege der Leistungsklage gal·tend machen müßte, durch die 

Feststellungs~la~e o~ne erneuten Rechtsstrait ihre Erledi­

gung finde11 0 Hierbei ist auch zu ·b erüclcsicht:Lgen , daß die 

Beklaßte eine Kör11erschaft des Ö:ffentlichen Rechts ist und 

davon ausgeg::mgen werden l:21.t.n, de,;'3 sie zu einer sachli-

cl10n :,iitarbei t an der tbe:c"f,.i_h:cung C.er Zweig-stellen bereit 

ist; i ✓eim du:cch ccrichtl:Lc•:e :c:r~:>:-;cbcidung rechts1cd.iftj.g 

festg~stellt ~orden ist, da3 sie v~rpflichtet ist
5 

die 

~we:Lg3tellen 8,uf die Klägerin zi.1- ii.beTtrac;en (vgl O ''fieczorek, 

3PO 1957 § 256 Anm. 0 II c 1, 2). 

J 

2 , :Die Revisi on ist der Au:f:fassm1g 9 die J'eststel ­

lu~1e:;sklage sei auch aus einem ar..deren Gr-unde unzulässig. 

Das Berufungsurteil habe dahingestellt sein LJ.ssen, ob 

der Beklagten Ansp:rüche zuständen, die über die im Ver­

trage vom 30 ~ Dezember 1944 bedungenen Gegenleistungen 

hine.usgingen; es habe offeni3elassen? ob und wie die Gegen~ 

leistung der :Beklagten auf Grund des§ 242 JG:3 anders be­

messen werden müsse als im Vertra2;e vorßesehen sei" :Das 

.3erufun'ssgericht wolle 2.lso? ::neint die Revision~ den Ver­

trag vom 30. Dezember 1944 gemäß§ 242 HG:J tinderno Sei 

dies aber der :g'all, da-.1111 sei das Pcs ,s·0cl1un1,;;sbegehren 

der Kläc;erin, a ie Beklagte müsse die Zweigst,'::!lle nns,ch 

·r.faßgabe der ::3estimrrnneen des ~wischen dem ?arteien am 

3Oc Dezember 1944 abgeschlossenen Vertragesrr übertragen, 

unbegründet c Sei aber der Antrag. der Kli:i,r:erin schon dann 

unbegrUndet 9 wenn die i3eklagte nicl1t ns.ch l'iiaßgabe der un-~ 

verä:.'1.dertcn Vertragsbestimmv.ng~m, sondern gemäß einem ab­

eeändertcn Vertrare ~ur Übert~egung de~ Zweigstelle ver-

. pflichtet sei, so habe Jies :?rozessua1 zur Fol;{e 9 d~ß die 

l!'eststelluncsklq~e unzulässig sei; c.enn es bestehe jeden­

falls kGin ?ests·telluncsinteresse an einer KlaGe? die 

nicht die Frage JcJ.ä:ce, ob der Ver·t1~ag Ui:Jerhau1) ~ 1'1irksa~ 

seio 

:Jiese !i.Ü[se der Revj_sion wird dem :3erufungsurteil 

nicht ·;;erecht o Das JGrv.fungsurteil brü~ t mit den .Ausfüh-
.._ -
rungen9 au:f dj_e c.ie Jlevisj_on llinweist, leditlich zum ~\.us-. ' 
druck, ö.aß es nur _i.rber ctie :Pflichten der .'.:.lekln.gten 9 d..aß 

es aber nicht über die Ansprüche der r3ekl;,:i,gten aus dem 

Vertrage entscl1eide. Die PestGtelJ.un{:, die l3eklat;-te sei 

nach l/ic.ßc:abe der I3esti1mnunt,;en des Vcrurr-·ges vom 3-0o Dezem­

ber 1944 zur Jberfühl'ung der Zvrnig.s·cellen , , 

verpflichtet? berührt nicht die Fi·age ~ 1..·0lche Gegenrechte 

/ der Beklagieu aus da11 Vertrage ge1:sn Uie <'.läpertn zustehen. 
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Das Beru.fu11r;sgericht hat so:ni t l ediglich Jber die ?:flich­

ten der :'3eklo,gtcn 9 nicht über deren Hecl'1te e:ntscM.eden, 

]ie Ve:cpflichtung der 3ekl'3gten ri.chtet sich gru.i1dsii.tzlich 

nach den unveränderten ßestimmv.:-'.1c011 des Ve1°trae;es vom 30. 

:Dezember 194An Die Verp:D.ichtung der :3ek1agten kann sich 

nur insoweit gegenüber dsm Vertrage geändert haben, als 
das DeTufungsgertcht diese :,Iöglicl1kei t o:l:fenw=-lassen hat. 

'

Dies ist 9 von a.er Verpflichtung zv.r Lb ertragung von Grund­

stifcken und G:cu:rnistücksrecbte:a abgesehen? ausschließlich • 

insoweit der Fall, als es sich um die Zeit_punkte handelt, 
zu clenen die Beklagte die Z1Hej_gstellen übertragen rnußc 
Das Lano.gcricllt, dessen .Ausführungen das Berufungsgericht 

bei3etrete11 ist, hat mit der Feststellung, die Jeklagte 
mi.i.sse die Zweig.stellennach :1Iaßgabe der Vertragsbestj_mmun-, 
gen vom 30, 2)eze:nber 194.4 übertragen, ;:licht f ~stg~stellt, 

~aß die.Beklagte die Zweigstellen mit Wirkung vom la Juli 

und 31 o i)eze1nb2r 1945 zu übertragen .ha1)e; es hat vielmehr 

(Urteil des Landc;erichts S. 30 9 31) 2 1J.:Z ö.e Schvrieric;kei­
ten hingewiesen, die dadurch entstehea, a~j diese ~eitpunk­

te in der Vergangenheit liei::;en, t:.ncl. 2,t.s,:rnf'.lhrt 9 a.ie :Se-

1-::lagte l:abe :.:i.uch benauptet 1 die' Vertr·a2:~•3rf\i.JJ.unr; sei zum 

mindesten teilr:·eise ztrn:·.chst im bej_dersej_ tigei1 3iln ersttind­

nis hinausgeschoben worden; a1:wh · ... äre eine tc1:tr-iö.c:hliche 
Llbergabe technisch besser ftir einen zukünftigen Zeitpunkt 

durchführbRr als fiktiv nach einem in der Verganceaheit 

J.iccenden Ze:d t:punJ<:t a DaJ3 das :·Je:,:·11.:tcm0sg3richt offengelassen 

hat, oo die .:)ekJ.agi,e die Zw~.gste;J_en mit Vhrkung vom 1, .. 
Juli und 31 o Deze:nb0r 1945 oder möglicherweise zu späteren - . 
Zeitpunkten i-:,u. übertragen habe 7 scbließt jedoch nicht das 
riite:resse der KJ.äg0rin an der alsbaldigen :fleststellung aus, 

daß der Beklagte verpflichtet iet 9 die Zweigst~llen im üb­
.eigen :.12.ch dem wrve1·änderte11 Bedingungen des Vertrages vom --30 o vezcrrtber 19,i,~ zu lfo e1~tro.aeno 

rr)} Das .3erufun;:·sgericllt. hat ausgeführt 9 der vom Vor­

stn.nd svo:rsit~enclr:m u1d ~~_:Ja::::w.s::1<::nlei ter der J:3e:üt~. ten 1.H1-

-9-

terschriebene Vertl'c:1.g hätte 9 um wi.rl.:sa,n '.,i'..l sein, :'lit dem 

3.i.e13el od._cr _Stempel der Beklagten ve:r.se11cn sein müsseno 

Die JJeklat'_;te könr1e s:i.ch j edocll :1<.:.ch c:rcu und Glauben nicht 

auf diesen Ji'ornunaTI(.c;EÜ beruf eno 

D- ◊ ) { Die Rev:Lsion rügt die A1J.:c'fassung des J3erufu:ngs­

gerichts? cU.e .Beklagte dürfe sich nach Treu und Glauben 

nicht c1aranf ·oer·ufel19 ds,ß der Ver-crc.tg nicht gesießelt oder 

gestempelt worden sei Die Revision ist der Ansicht, § 11 

Abs. 1 Satz 2 der Satzung der Je~lngten, der die Siegelung 

oder Stempelung von ·UrkundeL vorsehe, enthalte nicht eine 

gewöhD.liche, J?on:ivorsch:r.j.ft, SOt!dern besi;in1me a j_e Voraus­

setzungen cer Vertretungsmac~t des Vorstandsvorsitzenden 

und cles Sparl\'.:asseuJ.eiters, Diese beic1en Per::.ionen könnten 
die Beklagte n~r vertreten 9 wenn der Vertrag, den sie im 
Na.--:ien der Beklagten scblössen, im einzelnen :!?all gesiegelt 

oder gestempelt werdeo 7ehle es am Siegel und Stempel 9 so 

handelten Vors·tandsvorsitzend.er und Sp0,r2::assenlei ter als 
1 

Vertreter oi1ne Vertretm1,,·s1~1acht . In. eL:1em solchen Falle 

könne c.i e ~Je:cufung der Deklc.c::t e~ auf die .fehlende Siege­

luY.tg tmd Stempelung nicht nach Treu und Glau:Jen 2,usge-

sc. 1los ser wc:rdei1; Treu und Glav.be:n -lende Vertre·tungsmacht ersetzen. 

Anch dj_ese Revis:i_onsri.i.ge j_st unbeg:r-ündet, Die :?ra­

ge, ob J!'ornivo:rsclrciften , die in den Satzm1gen ölfentlicher 

Kö1~perecb.-dten e:1t:t.al ten s::i.nd , ce·,7<.5}-ml j_che li'ormvorschrift en 

sind odex' ob sie auch oder ausschließlich die Vertretungs­

macht. der .t' .. ü· dj_e Körpersch2.ft vorgesehenen Vertreter ein­

schr:d. .. 11 e119 ist u~e tritten. }2ns Rej_chsgericht (vgl o vor 

allem 3GZ 146y 42 ff, 46; 1579 207 ff , 211) und, ihm fol­

ge1,d 7 de1~ 3uri.c1 es13'erichtshof ( vgl a insbesondere BG1:iZ 6 ~ 

330 ff9 333 und Lindenmaier-Uöhri:ng § 36 DGO Nr, 1) haben 
dj_e A.11sicLt ver·c:ceten 9 gesetzliche Vorschriften, die in 

u.iesen }fällen für ·:Jj_J.lense:rkle,rungen besondere Anforderun­

gen ;.;-,u:rstel].ten, si:d3n nicht nur ,1orrirvo:>:>"'chrifter , son.der.1 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
I (.) 

s.... 
::l 

' ■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

-10-

schränkten zum Schutze dei Körpersclrn.ft ge3en o.nbedachte 

v.:nd gefährdende ;:iille1rnerklärunge11 c,hl E' ,11;;ot:;.;J.iche Ver­

treiunr{smacht der für die Körperscha: .. t handelEden Perso­

nen ein . Die Urteile~ in denen cHese H.echts;:-msicht ver­

v!'e-cen '!Jirä~ u.nd. ebenso die F,ntr::;chei.dunccn? ai;.f die in 

diesen Urteilen Bezug ecno~1en wird 9 b~treffen aber nicht 

den Fall 9 6.aß c.er Porm,11c:-rng2l 2.v.c::r5cnließJ.ich in dem Fehlen 

/ 

des f)ier;i"'ls :rnd ;Jtempels besti.:nd.e:a hat. ;3i,3 ~1~ben vielmehr 

vor aJ 1em die Fs.lle :z.um Gegenste.11.d ;1 j_n denen nicht sämt­

liche J?ersonen, .d:l.e c1e11 Vertrag 1.mterscln·e:Lben müssen9 un-

/

terzeichnet haben, oder in de.:1en eine erforderJ5che Ge­

nehmi:;;1..mg des Vertrac;es felil t ,, In diesen ]1ällen ist die 

.SacnlaP.·t: :fber ceine andere als in dem Fall? in dem der Ver­

trag a~;2,scb1L·J3J.ich den ~--i:angel aufweist? claß den Unter­

schriften der Dxte~schriftsberechtigten nicht der Siegel 

ot":er a.er Stenpel öe:r :(ör:µex·schcc,ft beigefügt ist. :i?ehl t 

/

den Un~e:cschriiten lediJJ.ich da_s ;Jj_egel oder der Stempel? 

so -~st 2.u:::wchließLLah eine :;?or:,rvor11,._•J1rift verletzt (vgl. 

Hamel) DVB} 19559 796 u.m1 ·,'ii.ld, .tJJ--: J.955, 693). 

.Ji e 3eruJ:un::~ t.1.er Bc~;::J.2.gt en 8.uf de .. 1 1-·orn!m.0.n;~el 9 auf 

/

aev. sie 6 J,1hre nach 1-bscr:.luß des Vertr:J.Jes zum erst;en 

I.~a~ ~..Ll.n'"'Q ,·i ·~ ·e.xi, }~at, ve1·stjßt auch, ,üe ( f:S ;erufungsge­

richt entcle:en der Auffassung der ~evision zutreffend dar­

c~le0t ~~~ geaan T:r~ev und 0 1~t·b 0 ~ . Da~ ,er·L·fu·ngsa 0 richt t";.._. c..;; --c.t-v ') . 0 v.1.- . V - .. 1,,,T c.., .. t::.1..1.. ..; c-;;i, • ..,., . -..1 t ... , 0 ...... 

h,J,t aUSG•~Zi.i."11rt 7 es sei 3ache der Bekl'3gten gonesen 9 für 

die .:Ein':'i.aJ.tune cler l1;or-11nror.:icJ1rL.'t su sor[:;en~ die Klägerin 

habe er-'rarten können7 daß ö.ie Beklagte dj.e 112,ch ihrer 

Satzung (~icht nach der Satzung aer Klägerin) erforder--
liehe Formvorscll:c.:.1:t ei:nhn.J. ten \!erde (RG- J"\'[ 1936 9 1826). 

Auch wia erspreche die Gciltendmachung des ~)'ormmangels dem 

frUheren Verhalten der Beklagten. Die ßeklaßte habe kei-
f 11en ·vortc·r-:-..1 t g2gen die -~·ber-w.::üsu11g des Betrages von 

, ·1 .. J\,0 , ,_; JO R:.I cr~JO ben und sp~~·i;er av.cb keine Anstalten g~-

( 

~dl 
f /jdes Vert-rages d-rei ihrer Zweigstellen an die Klägerin über-

Q tragci1, im Jahre 1947 das GrundG-cack, in de1:i. die Zweigstel­

le Bramstedt betrieben ,-,erde" an ~He IClägerin auf,c,elasq.en 

und sei 1hr noch im Jahre 1949 bei der Umschreibung des 

dru:3.dstUcks belülflich g_e'::ese.!:J .• Diese Ausführ·1.mgcn lassen 

1ceinen Recl1tsj_rrtum crkenneno 

Das Landgericht 2 auf dessen urtej.J_ sich das 3eru­

fu:.:1gsgericht be.c::ogen bat? ht:::t im übrigen ,hlSfeführt 2 es 

sei 2,uch eine Rci 1.e von Sp.-1.rkasse;a a1.,;.f. ,' ie .Je:.:lc,gte über­

führt i.;orden und. diese Dberführl.n1e; habe im Zusammenhang 

mit der Abgabe der Spa:c:tassen gestande1J ~ die auf dem Iiam.­

burger Gebiet Ligen. ~~s handelt s.i.ch lli2r vor allem um -die Ü1Jerführung der Sparkassen J3a:cgteheic1.e und. '.L'ri ttav. 

al1f die Beklagte. üinisterialrat RosboTg ~ L°':.er damalige 

Sachbearbei te:c im Reic:iswir·i";schaftsm:i .. :1.is-';erj_1.~.m, hat in 

seinem Reisebericht vom 4. A9ril 1944 aasgefühTt, der 

Vorstandsvorsitzende der TieLJ.agi";en habe oj_e Jberfüllrung 

diesGr Sparkassen gerade im Hi:ribJ.j_ck c7.r~:'auf gefor-oert 9 

da.3 ~1.ie Je1üngte mit der .Ab@;al)e ö.er fü-:u2burg"?r Zweigstel-­

len recl"ue:n müsse O ::)2.s Rej_cllswirtr:::chc1.ftsmLlisterium hat 

d2me11ts;ir..:.c_1end? als die ~Jekl...1.gte ctie Übertragung der auf 

Hamburger Gebiet liegenden Spar:-::a.ssen verzögBrte , dern Re­

fieru.ngsp:cäsident en j_n 3chleswig am J.7 < Oktober 1944 ge­

schrieben9 er s·c0lle die Über.E'ii.l1rung der Sparkassen 

3argtehoj_de und ~Prj_ttau aui' die Beklagte zu.rück 9 bis die 

Z, •:eigstellen:fr,'.f~e mit :tlambu.rg geklärt sei ,, :,;1-st c:i.m 14 o 

D semner 194~, als ~iese ]rage gekllrt war (vgl . Brief 

des Heichsv.,j_rt ,scl1 aftsnünisterium.s vom 28 . November l9tJ.4 

an den Staatsrat Meyer), ol"dnete es die Jberfi.ihri.;mg der 

Sp0.rl.assen Bargteheide v.:i1d '.i!ri ttau auf a ie Be~dagte 2..110 

Die .3e!~lagte hc-.t G.lso im liinblick dHr;:i..11.f , caß sie Zweig-

s teJ.Lm an <'lj_e Klü.t:crin und. die '.i:~1St•a 8.b:_:-,;e1?en \-.•erde? Vo-.c·­

teile erhal"ten 9 und :3ie hat d.iese Vo::•t9ile 2-,u.ch bel'aalteno l Dio s er Gesi chtspu:n:ct stützt die An;:,. t',S8 ,mi, 'es Jleru.funes--
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gerichts 9 de..ß die Beklaf·t;e bei 3erück:·;;i_chtieung aller Um­

stände des J!'G.11es gee;en Treu -:.;.nd Glauben verstößt 9 wenn 

sie sich a..,1f den 1\ormrnangcl beruft 9 der dadurch einget1°e­

ten ist 9 d::t!3 d1.e Siegelung oder Stempelunn; des Vertrages 

vom 300 Dezember l9tJ.4 versehentlich unterblieben ist (vglo 1 

BG-IIZ 169 334 ff9 3369 337; 20, 172 9 173; 23~ 249)0 

Das 3eruiunesge~icht ist der Auffassut~ 9 der Ver-
' , trag vo11 30 Dezember 194~- hätte gemfü'3 § 313 BGB .,,~ericht---~~• ----~---- ·---~--

lieh SJder !]-Otarfell_ beur;amdet r:erden müssen? da sich die 

.öel:lagte in den §§ 4 9 5 ·des Vertrages zur uber(ügnung von 

Grundwtücken und zur Al)tre;tung von v·or'G.:ufsrec1rten ver­

pflichtet habe o Die J30sti,J.mungen, die die J'bereignung der 

Grund~tücke in Rahlstedt ~rtd Jr~~xeld und die Übertragung 

von Vor1caufsrechte:i1 zu:n Cee;enstund l:ätten., stelJ.ten aber 
nur Ginen vc1~gJ.cichs17eise unbedeutendem .~Tcbenpunkt des Ver­

trages 6ar. Der eigentliche Zweck des Vertraces habe darin 
bestanden, zu verhindern, drrß die l3ekJ.:.::.6 te mit ihren Zweig­

stellen 2.ui' uas erwei t c rte 3:?Jnburger Cebj_et übergreife o ])ie 

Parte:Len hätten duher den Vertrag vom 30. Dezer.lber 1944 

um sci:nes ·eieentliche:n. Z·.veckes \'lilJ.e:n 2.uch ohne die nich­

tigen Vertragsbestimnunuen geschlossen. i,ie ITichtigkeit 

der Vorschriften über die Grundstücl:::sUbereignung und di 3 

;Lbtretm1g deT Vorkaufsrecnte habe daher gemäß § 139 BGB 

1lic}1t die 3ich-U.gkei t des ganzen Vertrages zur Folc;..eo 
i l. 

v,,,,,t"""--,,..fJ„44- .. , D~e
1

se Feststellunc; des Revisionst.;,2richts liegt auf 

tatsd.cilJ.J.c.cem Ge1)iet. Si!3 ist ohne Rechtsirrtum zustande 

gekommen~ Z,v2..r mußte das I3erufungsge:cicht ~ 17oro.uf die Re­

vision zu troff end hin-.-rcü;-t 9 • bei der : .. eantr:ortung der Fra­
ge I ob die Par·teien den Vertn':.g oh:i1e c . .en ~1icl1tigen Tej_l 

geschlossen hütten , aurrnc1Jlicßlich von c1em Zei tpunl<:t des 

Vertragsabsc}üusses ::rnsgchen " :;,,;ie :· .. 1·w~~:5unr; des .Je1~ufuncs­

r;erichts? die .J?::.~::: _;8 .J 0r Aus,:irkung (:.er '..:.'cj_l1üchtigkei t ha­

be~ was die JbereignunG cler C-rundzt'..i.cl..: e :.'.n2;ehe 1 jetzt nur 

- 13-

noch 3edentung für das Rahlstedter G-runc1.stück, weil das 

:ßramfelder Grnndstück inzwisc:1en ü')e::.·eigne b rtorden sei, 

ist aber nur eine Hilfser.,i5.gung; auf ihr beruht di.e ii:nt­

scheidung nicht. Auch die ·weitere RU.ge der Revision, das 

.'.Jerufungsgericht habe den höhen '.Einheits"1ert der Grund­

stücke übersehen 9 ist nicht begrVndeto Das Landgericht? 
dessen J\.usfJhrungen si9h das ·'3erufungsge:richt zu eigen 

gen~acht hat~ hat auf Seite 49 seines Urteils die ~Sinhei ts­

werte der G·rundstücke berLi.c'csichtigt ,. Schließlich ist auch 

nicht ersichtlic11, daß das ~erufungsgcricht die TTeiteren 

von der Rev:i.sion hervorgehobenen Ges:Lchtspup.kte bei der . 
Beantwortung der Frage, ob die Parteien den Vertrag ohne 
die nichtic;en Bestj_,mnungen getroffen hätten, übersehen 

haben sollte 

])ie Revision gretft weiter die Ausführungen des 

Beruf1..n1t~scerichts an, die die 1!1rage zum GegeLsta;nd hab en, 

ob dj_e_.Auf"":Lclltsbehörde_ der. :ßek1agten, der Regierungsprä­

sident in f.5c.11 eswig , den Vertro.g vom 3G" De:--rnriber 1944 

g,neJJp,i_t.r~E. mußte und ob er :i.hn gec;ebenen:Co.lls ce:nebmigt 

".1at, 

Jie vom Landgericht und ~erufunGs~ericht vertre±e­
.1e Ansicht, der VeTtra.g vom 300 Dezewber 1944 bedürfe nicht 

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, i st entgegen der ~1.uf­

fassung der Revisioa zutreffend. Uie Satzung der Beklagten 

enthül t :-:eine :Bestimmung, nach öer di e Jbertragung einer ... 
z~ eic;stelle von der ..\.ufsichtsbehörde genel1migt werden mußo 
Der 1nsicht der Revision, § 39 der Satzung verlange eine 

den:i.rtj_6 e C-e11ehr,1j_cung 9 kann nicht zue;estir:nnt ·werden. Nach 

dieser ljestinum . .nlG !::ann die Auflösune der Sparkasse nur mit 

Gen~1migung des Regierungsgräsidenten beschlossen werden. 

:;:Dirn~r .\.uflösung steht 9 worauf die Revision mit Recht hin­

weist? die Vereini[$Ullg einer Sparkasse mit einer anderen 

p-J.eich (Perdelwitz-Pabricius- Kleiner, ])as preußische Spar-

t 1 1 1 
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kassenrecht, 2. Auflc 1937, § 17 Spad::ar;s0nverordnung Anm o 7). 

Im vorliegenden :i!'all ist aber nicht eü1e Sparkusse r:li t einer 

anderen vereinigt? sondern l~digJ.ich eine Zweigstelle einer .... 
SpP.rkasse auf eine a:1dere Spar!casse über!ührt ·worden„ Die 

Dber-f-;,i.l1rung einer Zv;e;Lgstelle :cann höchstens der Auflösung 

der Zweigstelle_ gleichstehen. Die Auflösung einer Zweig­

stelle ist aber et,·:as ganz ancteres als die Auflösung der 

Sparkb.sse selbst ( so auch Gutc.=tcbten von ~1~ " Palleske und 

"as Gutachten von Sprengel). 

:)ie "übe:cfübrung eL1er Zwei.;'""ltcl l e unterliegt auch 

nach c1en Vorschriften des i:teichsgesctzes über das Kredit­

vesen (K\'!G) keiner :2:rlauonis)flj_cht o Nach diesen .Bestim­

munrsen (§§ 3? 51 KVlG; Art. l der I . DVO zum IGiG) ist eine 
Erlaubnis zur :i~rrichtung 9 VGrlegung und Jbernahme? nicht 

aber :~ur Übcreabe eineT ZweigsteJ..l e e:cforderlicho ..:]s kann 

auch nicht den ~\usfUirungen im G-utctc11t en von Dr. PalLecilce 

beigetreten Y,ei·c.en, \'.'e1m schon d i e Verlecunr; cj_ner Zweig­

stelle genehrnit{Unr·spflichtig sei, mLü:se c.ics erst recht -bei der .3ntJ.assung einer Zweif -telle aus dem Kreai tinsti-

tut der Fall seir1? denn c:.Lne derc!rtice :J'/erg2,be stelle et­

was erüe"'blicll Gewichtigeres dar als e:i.ne bloße Verlegung. 

Diese Ausführw1e;en werden de::n Si;m v.nd Z\.'eck des Reichsge­

setzes über das Kreditwe9en nicht gerecht. Dieses Gesetz 

v,ill einer u:no.rwti.nschten Kräfteve.i.·Gchie-oung Z\Vischen den 

versc11icdenon Gruppen des K:cedi tgc,:;erbes und vor allem 

einer ~borsetsung des Kreditgewerbes vorbeugen (Pordel-

wi tz-Fo.bricius-:a ainer aaO § 3 Mustersatzung Anma 3) o Aus 

diese□ ~runde ist bewußt die ~rrichtung 9 die ~bernahme 9 

die Verlegung, die Erweiterung der sachlichen Zuständig­

lceit ,eü:0r Zv:cigstelle , ja sogar jede auf die Dauer be­

rec}:n1ete Ausdebnut1g der Gesch~i.ftszei ten bei Zweigstellen 9 

nicht abel~ die Auflösung ocler Jbergabe ej.ner Zweigstelle 

von ej_ne1~ .....;rlAub::.lis abbän(;ig r;e.n~cht ( § 1 K-,7G 7 i1rt o 1 

-15-

Buchst. a bis e der Ic DVO zum K1.1G). Die Frage? ob die Auf-

lösunß einer ZweigstBlle f~r die Sparkasse größere Bedeu­

tung hat als die Verlegung einer Zweigs·belle, ist also un­

erheblich; auf ö..iesen Gesichtspunkt stellt es das Reichsge-

1 & setz über d..as Kreditwesen nicht a1:le :Der Vertrag vom 30. 

~ I Dezem1)er 1944 1)rauchte somit von der Aufsichtsbehörde der 

/ ~ p 
I , :Jekla.gten nicht genehmigt zv_ werden" :-Ottihi t sind die Aus-

/// :.:i'..hru~1.ge11 der :1evisio:n o:egenstandslos , die die Itilfser-

' 
wägur.ig es ~eruftmgsßerj_chts angreife!l. 9 die Aufsichtsbe-

• j 

hörde habe den Vertrag j edeEfnJ.ls sti11s chwe:i.gend r,eneh-

migt. 

Das Jerufungsgericht hat di~ Fraee? ob der Vertrag 

vom 30" Dezember 19t.l-4 :::e~!!-~2j_e_ EE~~E fij_tten_ .Y~.r.§!2E~ oder 
ob d.i e Belrlagt e zum Absc:hluß dieses Vertro..ges r:iderrecg.t­

lich durch Drohung bestimmt \';Orden sei~· in eingehenden ----.--- ---- ----- . 
Tusfithrtmgen yerneint o :Der Vertrag, de11 die :Partej_en ge-

schlossen hätteny Labe? so hat das '.J3er-ufill1gsgericht ausge­

fUhrt i den Abschluß einer langjüLrigen ~ntwicklung eines 

Ausschnittes aus der Großhs.mburg~:l!1 r::i-ge und ibrcr rej_chsge­

setzlichen Lösung dargestellt Ui).d könne nur in diesem 

histo1~iscllen. Zusammen?ang richt ig gewürdigt werden. J?er 

Vertrac ents;i:i.:eche auch dem Grunds2.tz der Regionali~ät im 

Sp~rk:.c1.ssenwese:n~ de:1 die :Oeklagte als solchen nicht ~~e-

streiteo Die Klägerin und anQere Stellen hätten sich jeden-- ' 
falls keiner beclenkJ.ichen Liittel bedien-t, so daß keine Re--de davon·sein kö:in1e? sie hi:itten 11littelbar oder unmittelbar 

die- Beklagte 9 deren Vorst:.'nd 7 die Storrnarner Kreisverwal­

tung? die 3cl1leswi.3-l:olsteinische Regierung oder das Kie­

ler 01)erpTäsidium unter Druck 0 esetzt" 

Die Eevi sion greift diese Au.sfCr.1ru:1sc:n c1es Beru­

fv.ngsr;erich ts an o Die A:nr;r:iff e J.iet;en j ec.och ü-1 weser..t­

lichen auf tatsüchlic:;1 e":1 Ge";)iet; sie ki..i:füen daher j_n der 

t?.evislon nicht berücksichtigt -.:erde:.t , Im fbrifen rügt die 
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Revi,üon, daß das ~3e:cu-fu"1gsc0richt <lie ]'rage des auffal ­

lenden ~ißverhültnisscs zwischen der LeistUnß der Beklagten 

und der G-egenleictung der ~CLie;eri;n nicht cekl:i:r.t habe. Der 
s"";;,tz von 1 1/2 ~; der fü.nL'2{~cbestündc entspI'eche 11ic:1t dem 

wahren .iert einer 2vreigr-itelle; bei dem Verkauf einer Zweig­

stc.üle v:e:rde üblicherweise von dem 7- f?,chen Jahresertrag 

( 7. 082._, Q00 P..i.l} ~;usg.egaugen, Das Landgerj_cht ~ auf de 0 sen 

AusL~hrungen de,s :3eru:fungsgerj_cht Jozug genommen hat, hat 

j edocb, ohne dai'3 se~Lrn -'1.usf~ü"rungen einen Re clrcnirrtum er­

kennen lassen, die ?rage vcr11eint, ob zwische~ Leistung 

und G-egenle.Lstu111s der Pi: rtej_en ej.n av.ffJlJ.iges I.iJ'jverhäl t ­

nis besitehe" Im übrigen müßte, ClL:!!li t der Vertrag vrege:n 

Sittenwidri1,•kcit nichti-o.: wäre . zu d,-,n ::.1 1,1-P:"::'.J_J; ee-n ,;; qver-o . , · ...,.,..,. ....,., ·---L..- ~---,;,.:, ..:..i. ... -..- ....... lJ 

h:ilt11is Z\'!ischen Lei::rtv.nP: und Geg 0 1le-i· s+·r-1n- C•J· ne vo.,...,ue-f"In-'.J -- , V"'--' c •,,; ...... v .... ,, -

liehe GesLrnung der Kltige:rin hinzv.koume:n (RGZ J.65 9 1 ff 9 

14). Aus den Lus:fiihrungen des Berv.fv.:ngsc;e::-icbts crgi.bt 

sich j eo.ocll? daß diese VoraussetzupG nicht vorliegt o :Die­

se :i'es"Lst01J.unc; ist für das ~:tevü:liOYl.sgl:)richt 'oj_ndencL 

SchließJ.:i.ch bestehen auch k,üne A1ü1al tsp·lmkte Zür die An­

nahme der Revision 9 das 3erultD:.,".:s.o:e:richt llc'.be die Anfor-
c~ .._, · -

derU1lJGll9 die an den Begriff d.er Drol:ung zu stellen seien 9 

überspannt" 

~ Da~ ~erufnn15sc;crj.cht hat ctus0 efl.t:.1rt 7 die Beklagte 
sei auch J 2T;.o:;t iloch verpflichtet 9 die Verb i :ndltclilcei t ~ms 

dem Vertrag vom 30. Dezember 1944 zu ~rfüllen c Die Geschilfts------
_gru_1_1,9:L:r.;e_ d~ .!-e_Et_ra 0 '_CE_ sei nicht weggefallen; Der Zweck 

des : bkor,·trnens sei ~1icht 1ünfi.Hlig geY1orden, und es könne 

auch nicht festgestellt norden~ daß die weitere Du~chfüh­

!'Ung des Vertro,Les d,:;;r 3e:dngten nicht 1:1eh:r zugemutet wer-
~ .,,, l . . . "' ;J -~ • - ' • • ~ t„ei.:. rnn 1e? ouer ~.e., vmi:.rc"c.c1c,e, di~ die llekL-._gte zum Abschluß 

des Vertrages benti;Nnt hi . .t'tteu, sich i'/:::'s,.=,Lt1ich _r;;ed.ndert 

hi.tteno 

~ie Revision greift diese Ausfü>rungen an- Auch die~ 

• 

' 
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' . ff 1 . · ' f ' .J.. • • b l . ' 1 • t - ß se A1lßl'l ···e iegen 2.oer au. ·cavsu.c 1. J.c •1-3m Geoie , so aa 

sie ü1 der Revisionsj_nsta11z ohne Erfolg bleiben müssen. 
Dies gilt einmal von den .Aus:fi;.hrungen der Revision 9 wenn 

der· Vertrag vom 30. Dezemb er 1944 nicht sittenwidrig und 

auch nicht durch widerrechtliche Drohung zustande gekom­

men sei 9 de!.:.n mUf;se er de.s :Crgebnj.s der von. der damaligen 

Regierung dem deutschen Volke aufoktroyierten Gewißheit 

einer siegreichen K:riegsbeondigung uncl eines danach zu 

erwe.rtenden großen wirtschc::.ftlichen Aufschunges gewei:,en 

sein.;_ die sp~i:ter eil1 60tretene Gelcleutwertrmg u::1d der --starke v1irtscJ1aftliche ;nedergang seien. de;ng-emäß von. den 

J?art ei en nicht in Rochnun0 gest:üJ. t ':rordcno :Diese Aus:füh-

/ 

rungen setzen sich ~n ~idersDruch 11it den Feststellungen 
des 3erufv.Yigse;erichts; es k::5,m.e dem :Ge:clagten Eicht abge­

/ nomr:rnn ;;:erden~ daß ihre Vertreter u:1.d Berater sich das 
.Sild einer ;;ünstigen Zul~o.:aftscntv;j_c:d.uhg hiltten u1sgeTie­

re,1 J.assen; es s c.ü vielmehr el1e:r fer:.rl;z.t .. ~ c2. .... lt=:..ü~ aß ihre 

Organe ..1,nde J.94.tl- die Wahrscheinliz -1.ke-i t eines ungi..i.:lstigen 

r-;:1•iegsausgan:_::es i 1 ihre ÜberJe,· .ngc:-1 12±nbe~ogen l'le.tten .-.........,, - ... 

Die Aus:.:~ihrunc;en der· .a~vision riclri;en sich ,s.uch 

insoweit c~e,..::;on tatsi:~C!hliohe l11est t:e1:J.unizen des J.3erufungs­

gerichts, als sie die }rage zum <te[~enstn.11 haben, ob . 

durch die \°Gl1rungsreform ein Lliß;;rel"hbil tnis ::mischen Lei-
- . 

stm1G v„:nd G-ecenlcistung eingetr~t_j;11 sei o :Das B0rufuni:;sge-

richt hat ohne Recht 0 isrtum ?estg stelltt cla.ß das vertfe.g­

:J.iche Verhäl t:nis zwis hen Lej_ stm1g und Gege1'l.leistu11g,, nich 

0_1.n·ch die \7ähn111t;sref orm en-~fall~n und di2 >B8:clagte l12.hc1• 

a wh au.s diese;n Gr·unä.e nicht ihrer Verpflj_chtu.ng e~tr1oben 

sei~ den Vertr,1.g vo1:1 30, })czern.ber 19·,~4 :Z.D. ~rfti.llen~ Im 

übrigen hat das J3erufun{D1t~erj_cht <-1-e.l'c'.u.f .a.ingewiese11, d~ß 

o.ie Erörteru,ng über Umf1-1ng und .7ert del' von Jer KJ.ägcr1-n 
- · ' · " 1 ·1J· c ·1t Ge-b ev:i rk t en und noch ~u b0r1J_r1cei1a en G:o[:e:.1 (;,, ·. s·Vo.nß 1 ·· 1 

bei1stt.nd di ones H.ech"c'3~-trei ts sei" J:Le s:_nsfü}l:.:•ullßeYl des 
· 1 r.,r··"'i',1·1·1•"/'f' "'e-.,.,1.· c' 1t s i.F, or den ~10 [lf ,, 1 1 6.er C·e2 ch:.:,:C-t sgrun .lage .) V .... \A '-"' C .. , t:; # .t.. ~ .. 0 .......... 
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beziehen sj.cl1 a l so a1wschJ.i;.::Sl :Lcl:. ~•::.1:t' die Ve1.1 r,:fJ.:Lchtung 
a.er :GelcJ.~p:ten, xi_ .. cht cJ.e~·e:n An:=;"n"iche. c1 a~ P o··.,1·:=-,, -.1 ,a ,--e-- - l. .. ~ .J l.1,,-• .. l,., _.;. ,:J1 . .>t.., 

riebt hat d j_ e :.:öeslichkei t off enc elasse:19 c12-3 cl ie Bekla()'t e 

,-mf Grund des ~ 242 3G:3 h:5:here 1.nsprüohe c;el te„1d :.1achen 
--' 

kann? als ih:c nach dem .iortlt~ut d 3S V•::rtr,::.~,:es vom 300 2}e-

zember 1 9(-4 zust ehen c In übrigen sei dL'.rauf :C1i11esewiesen 9 -da.:3 O.:?.s 3e:ru:fv.ngsgericht ? wie oben. (l:nti:?r I)' dargelegt, 

weit e rl:L1 die UögJ.j_ cbkei t of f 0:11.;eJ.e.ssen b ,,t , d?.i3 di e _:3e­

:~lagte die Zweigs~ellen :'ücht ,Lit ·\:rir· .. ~unc z0t:-i 0 Juli und 31
0 

Dezember 1945, sono.ern mj_ t Wirkv.niS zu späteren teitpun~cten 
zu übert:re.gen habe o 

Dro Fi s che1° 

Liesecke 

' 

Dr o Haager 

Dr c Reinicke 

Ir 
Justizobri: .., ,.,1,,,e1E 

als Urkundsbeamter er 
Geschäftsstelle 

II ZR 14/56 ----· -~-.. ----- -

Verkündet 
am 10 , Mär z 1958 

Bra~n , Justizobersekretär 
als Urkundsbeamter der 
Geschäftsstelle 

I m N a m e n d e s V o 1 k e s 

In dem Rechtsstreit 

der Kreissparkasse Stormarn , vertre t en durch ihren Vor­
stana. g 

l o Landrat von der Groeben (Vorsitzender) in Bad Oldesloe , 
Grabauerstrol5 , 

2o Bürgermeister Hermann Bart h in Bad Oldesloe , Am Mark t 5 , 
3o Kaufmann Wilh . Heik in Bad Oi desl oe , Haßenstrcl , 
4. Kaufmann Ernst Springer in Bad Oldesloe , lliühlens t r ol6 , 
50 Aneestcl l ter Arthur Lamprecht in Reinbek , Kr eutzkamp 651 

6. Kaufmann Oswal d Zeutschel in Schmalenbek, Siekerla:nd-
s t raße 231, 

7 . Kaufmann Walter Wiede in Harkshei de , Segeberger Chaussee Bi 
S o Kaufmann Paul Manthey in Trittau , Im Raum 4i 

9 0 Viehhändler Rens Vagt in Reinfeld , Am ZuscJ1lag 3 3 , 

lO o Kaufmann Ernst Koch in Ahrensburg , Hermann-Löns-Stro26 , 
Beklagten und Revisionskl ägerin , 

Prozeßbevollmächtigt er g Rechtsanvwl t Dr o Krille 

gegen 

die fü:llnburger Sparcasse von 1827, vertreten durch ihren 
Vorstand 1"ax Fritzsche 9 Willi Eckhoff und Ha:ons Thoden in 
Hamburg 1 Adolphsplatz 5, 

Klägerin und Revisionsbeklagt e , 

.. Prozeßbevollmächtigter: Rechtsan~alt Dr o Wiec zorek -

hat der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die 
mündliche Verhandlung vom 10, März 1958 \inter Mi t\'d.rkung 
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'' 18, -

des Sens.tspräsj_denten ::or: Nastels1ü und der Bundes­

richter Drc Fischer~ Dro Hsager 9 Lj_eseclrn und Dr Rej_nicke 

für Recht erkennt~ 

Die Revision der Beklagten gegen das Urte:i.l 
des 1 o Zi vilsena:cs des Hanseatischen Oberlandes­

gerichts zu Hamburg vom llo November 1955 wird 

auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen" 

Von Rechts wegen 

1 
\ 
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Tatbestand~ 

:Durch das Gesetz über Groß-fü:;mburg und andere Gebiets­
bereinigungen vom 26. Januar 1937 ,Reichsgesetzbl I s.91) 
wurden mit Wirkung zum 1. April 1937 Teile der Regierungs­
bezirke Lüneburg, Stade und Schleswig von Preußen auf 
Hamburg überführt 7 ,·1ährend andererseits Teile von Hemburg 
auf die Regierungsbezirke Schleswig und Stade übergingen. 
Auf den Gebieten, die nunmehr zu Hamburg gehörten, befand 
sich eine Reihe von Sparkassen. :Diese Sparkassen wu~cden, 
soweit auch ihre Gewährverbände auf Hen~urg übergegangen 
waren 9 durch eine von Hem~urg getroffene ~nordnung auf die 
Klägerin und die Neue Sparcasse von 1864 (im folgenden 
"Neuspa 11 ger12nnt), zr;ei pr:L vate Sparkassen, überführt o Auf 
dem Gebiete, das zu Eamburg r-;ekommen r:ar, r;urden jedoch 
auch von der Beklagten, deren Gewährvcrbrnd, der Kreiß 
Stormarn 9 beim Regierungsbezirk Sclilcsnir; verblieben v,o.r, 
einige Zweigstellen betriebene :I)j_e Kli'lferin v.nd die Nev.spa 
schlossen, um auch diese Z\';eigstcllen zu überne:hmen 9 am 
30, Dezem.ber 1944 "im Zusamr12nhe.ng mi ·c der Gebietsbereini­
gung im groß-hamburgischen Rawn und auf Grund der mit dem 
Reichsv;j_rtschaftsministerj_ mn eepfloc;enen Verhandlungen" 
mit der Beklagten einen Vertrag, durch den sich diese ver­

pflichtete, die Geschäftsstelle Hembure-~andsbek am 310 :De­
zember 1945 auf die Klägerin und 7 andere Zweigstellen auf 
die Neuspa zu übertragen (§ 1 des Vertrages) Der Kreis 
s-~orm2,rn sollte hierfür eine Vergütung von 1 1/2 ;~ der ef­

fektiv überführten Einlagebes·tände, mindestens jedoch 
1 000 000 RI\17 erh8lten; der Betrag von 1 000 000 RM sollte 
am 3o Januar 19~5, die ~eiteren Beträge sollten im Anschluß 
an die Überführung der Guthaben über~iescn ~erden § 2 des 
Ver·~rages). Dar Vertrag) der von der Aufsichtsbehörde der 
Klägerin genehmigt v;orden ist 7 enthielt \Yeiter eine Reihe 
von Bestiwnungen, die die Einzelheiten der Überführung re­
gelten (§§ 3 - 12 des Vertregos)o Er ~uTde ruf Seiten der 
Beklagten von dem Vorsitzen.den des Vorstcndes und von dem 
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2parlrn.ssenleiter am 6 0 Februar 194-5 unterschriebeno Die 
Klägerin und die Neuspa überwiesen dem Kreis St6rmern am 
3o Januar 1945 1 000 000 P..tL Die Beklagte übP.rfü.hrte die 
Zweigstellen Ha~burg-Bramfeld / Hellbrock, I~mburg-Hummels­

btittel und Hambure-Duvenstedt, wie es im Vertrage voreese­
hen war, Anfang Jenuar 1945 auf die Neuspao 

Nach dem Zusammenbruch weigerte sich die Beklagte, 
den Vertrag weiterhin zu er:fülleno Die Kl"gerin hat demge­
mäß beantragt, festzustellen, daß die Leklagte verpflichtet 
sei) 'ihre Geschäftsstelle Hemburg-Wandsbek nach Maßgabe der 
Bestimmungen des zwischen den Parteien am 30 Dezember 1944 
abgeschlossenen Vertragas auf die Klägerin zu übertragen, 
bilfsweise dj_e Belclagte zu verurtej_J.en 1 bei der Überführung 
ihrer Geschäftsstelle in Wandsbek auf die kläcerin nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Vertrages vom 30. Dezember 1944 
mitzuwirkeno Die Beklagte h~t um Klageabweisung gebetena 

,Sie hält die Feststellungsklage für unzulässig und den Ver­
trag für nichtig, weil er nicht gestempel·t oder gesiegelt, 
nicht ge1"ichtlich oder notariell beurkundet una. von ih:rer 

Aufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidenten in Schleswig, 
nicht genehmigt 1'iorden sei" Sie ist \leiter der Ansicht, der 

' 
Vertrag sei unr;irksam 9 rveil er gegen die guten Sitten ver• 
stosse, und von ihr, der Beklagten , wegen widerrechtlicher 
Drohung angefochten seia Schließlich meint die Beklagte, 
mit der Kapi tv.lation und der Währv.ngsreform sei auch die Ge­
schäftsg:cun.dlage des Vertra.c;es weggef9:lleno 

:Das Landgerj_cht hat dem Hauptantrag der Kläger5.n ste.tt­
gegeben, das Beru:fungsgeJ::-icht hat die Berufung zurU.ckgew:i.e • · 
sena Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Klagebegehren 
wej ter o Die Kläge:rin .ot t·tet um Zu·rückweisung r.er Revisiono 

' . 

J ( 

]) ' 

1. Die Revision beanstandet die Auffassung des Beru­
fungsgerichts, die Feststellungsklage sei zulässigo Sie ist 
der Ansicht, es fehle an einem Feststellungsin·teresse~ weil 
dj_e Klägerin die Leistungsklage erheben könnea Diese Rüge 
der Revision ist unbegrUndeto Wie der erkennende Senat in 
übereinstirn.r.mng mit der Rechtsprechung des Reichsge1"ichts 
(RGZ i29 7 34; 152, 196; HRR 1931 Nr. 1963; 1936 Nr. 388; 
JW 1936, 3186) und dem Schrifttum ( Stei n-Jonas-Schönke ZPO 

18. Auflo § 256 Anm. III 5) bereits früher (B~IZ 2, 250 ff, 
253) entschieden hat, ist das Interesse an der Erhebung 
einer Feststellungsklage nicht stets z~ verneinen9 wenn 
eine Leistungsklage erhoben vrerden lrnnn. Es kommt vielmehr 
darauf an, ob im einzelnen Fall Gründe der ProzeßTiirtschaft­

licbkei t und der Vereinfa.chu:nß des VerfB.hrens die Erhebung 
der Feststellungsklage recl1tfertigen; überall dort, wo die 
Durchführung eines Feststellungsv0rfahrens nach den Besonder­
heiten des Falles zu einer prozeßwirtschaftlich sinnvollen 
Entscheidung der iwischen den P8rteien bestehenden Strei­
tigkeiten führt, bestehen gegen die Zulässigkeit eines Fest­
stellungsverfallrens keine prozessualen Bea.enkeno :Diese Vor·· 
ausset~ungen sind, wie das Berufungsgericht zutreffend aus­
geführt hat, im vorliegenden Fall gegebene Der Klägerin 
steht, v:enn der Vertrag vom 300 Dezember 191~4 rechtswirk-

~ 

sam ist, nicht ein einzelner A·nspruch zu 9 den sie mi·b einer 
Leistun~sklage abscbliessend durchsetzen könnteu Die Kläge,­
rin müßte v:i:elmehr, v:ie das Landgericht? 2-uf dessen Ent-. 
sc!1eidv.ng sich das Berufungsurtei~ bezop.;en hat, im einzel_ 
nen dargelegt hatj eine Vielzahl von Leistungsklagen erhe·­
ben~ um die Überführung der Zweigstelle bewirken zu können, 
wie sie in den§§ l bis 12 des Vertrages v~m 30oDezember 1944 
fes~gelegt ist; in yielen Fällen müßte die K:ägerin auch noch 
zunächst auf Auskunftserteilung klag~n. In den einzelnen 
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Verfahren würden Schwierigkeiten und Streitpunkte auftau­

chen, die über die Grundfrage, ob der Vertrag wirksam sei, 

hinausgehena Über diese Fragen werden die Parteien aber 

voraussj_chtlich, wenn einmal der Streit ü her die Gültig­

keit des Vertrages entschieden ist 7 eine Einigung erzie­

leno Mit Recht hat das Berufungsgericht dsr~elegt, es seien 
nicht so sehr Einzelpunkte der Art und des Umfe~ges weiterer 
Dur~führungs- und Übergabeakte. die den Kern des Streites 

z~ischen den Parteien ausmachten , als vielme1r die Frage, 

ob der Vertrag überhaupt wirRsam sei. Das Berufungsgericht 

hat zwar ausgefijhrt, auch nach der Entscheidung über die 

Feststellungsklage könne möglicherweise noch eine Klage 
auf Verurteilung zur Be0irkung der einen oder enderen dem 

Abkommen entsprechendeh Einzelleistung erforderlich werden. 
·niese Erwägung schließt aber entgegen der Auffassung der , 

Revision nicht die Zulässigkeit der Fests~ellungsklage aus. 
Selbst wenn noch der eine oder andere Strei t durch ein 

Leistungsurteil zu entscheiden wäre, so werden doch die 

meisten Ansprüche, die die Klägerin ebne Erhebung der 
Feststellungsklage im Wege ~er Leistungsklage eeltend ma­

chen müßte, durch die Feststellungsklage ohne erneuten 

Rechtsstreit ihre Erledigung finden. Hierbei is·t auch zu 

berücksichtigen, daß die Beklagte eine Körperschaft des . 
öffentlichen Rechts ist und davon ausgegangen werden kann? 
daß sie zu einer sachlichen Llitarbeit an der Überführung 

aer Zweigstelle bereit ist, ~enn durch gerichtliche Ent­
scheidung rechtsiccä.ftig festgestellt ,·:orden ist, daß sie 
verpflichtet ist? die Zw~igstelle auf die x:ägerin zu über­

~ragen ~vgla Wieczorek, ZPO 1957 § 256 Anm. C II c 1, 2). 

:a Die Revision ist der Auffass1.1.ng 9 die Festsi:;ellu:ngs­
klage sei ~uch aus einem anderen Grunde unzulässig. Das Be-

,rufungsurteil habe dahingestellt sein lassen, ob der Be-~ 

11 A .. ' l; " a d · u"_bPr d1· e 1· rn Vertrage vom r agi:;e:n · nsprv.cne zus··an .en , .ie -
30. Dezember 1944 beduRgenen Gegenl~is·tungcn hinausgingen; 

,J 

) 

✓ 

- 6 -

es habe offen gel assen, ob und wie die Gegenleistung der 

Beklagten auf Grund des§ 242 BGB anders bemessen werden 

müsse als im Vertrage vorgesehen sei. Das Berufungsgericht 

wolle also, meint die Revision, den Vertrag vom 30a Dezem­

ber 194-4 gemäß § 242 BGB ändern o Sei dies aber der ]'all, 

dann sei das Feststellungsbegehren der Klägerin, die Be~ 

klagte müsse fö.e Zweigstelle "nach Maßgabe der :Bestimmungen 

des zwischen den :Parteien am 30a, Dezembe1~ 1944 abgescblosse­
nen Vertrs.ges II übert1"agen, unbegründe t. Sei aber der Antrag 

der Klägerin schon dann unbegründet, Tienn die Beklagte 

nicht nach Maßgabe d'er unveränderten Vertragsbestimmungen, 
sondern gemäß einen~ abgeänderten Vertraee zur Überttagung 
der Zweigstelle verpflichtet sej_? $0 habe dies p1•ozessual 

zur Folge, daß dje Feststellungsklage unzulässig sei; denn 

es bestehe· jedenfalls kein Feststellungsinte1,esse an einer 

Klage, die nicht die Frage kläre, ob der Var·trag Ubcrhaupt 

wirlrnam sei" 

Diese Rüge der Revision wird dem Berufungsurteil nicht 

gerechto Das Berufungsurteil bringt mit d~n Ausführungen, 

auf die die Revj_sion hinweist, lediglich zum Ausdruck, daß 

es nur über die Pflichten der Beklagten, daß es aber nicht 
ü.be-3'.' die Ansprüche der Bekla.gten Rt.ls dem Vertrage entscheide C 

Die Feststellv.ne;, die Belrlagte sei nach 11/Iaßgabe der Eestirc. · 
mungen des Vertrages vom 30. Dezember 1944 zur Überführung 
der Zweigstelle Hamburg-Wandsbek verpflichtet, berührt 

nicht die Frage, welche Gegenrechte der Beklagten aus dem 
Vertrage geg0n fö.e Klägerin zustehena Daß die Klägerin rni t 
der in ihrem Feststellungsantrag enthaltenen Wendune; "nach 

Maßgabe der Bestimniune;en des zw±schen den Parteien am 
30. Dezember 1944 abgeschlossenen Vertrages" ausschließlich 
eine Entscheidung über die ?flich·ccn der ?eklagten, nicht 
aber über deren Rechte begehrt hat, creibt sich im übrigen 

auch daraus, daß die Klägerin am 17. Dezember 1953 die Ver­
pfb.chtung der Beklagten "Zug um Zug gegen Zahlune; von 
1710 500 mvirr ause;esprochen ,;;j_ssen wollte, diesen Teil des 
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I 

Antroges a.ber spa i;er nicht mehr stellte 9 s.ls ihr das L&nd­
gericht anheimgegeben hatte, ihn fallen zu lasseno 

Das Berufungsgeri.cht hat also lediglich über die 
Pflichten der Beklagten 9 n:i_cht über deren Rechte ent sc_hie­
den Die Verpflichtung der Beklagten ricl1tet sich grundsätz­
lich nach a.en unveränderten Bestimmuncen des Vertrages vorn 
30, Dezember 1941i-o Die Verp:fl:i chtung der Eekla.gten kann 
sic·h nur insoweit gegenüber dem Vertrage r.;e2ndert haben, 

als das Berufungseericht diese Möglichkeit offengelassen 
. .., 

hato Dies"' ist 9 von der Verpflichtung zur Ube:ctrac;ung von · 
Grunds·Lticken abgesehen, aussc11ließlich inso~eit der ?all? 
als es sich u.rn den Zeitpunkt hendcl t, zu r;elchem die Be­
klagte ßie Zweigstelle übertragen mußo Das Landgericht, 
dessen Ausführungen das Berufungsgericht be~getre·ten ist, 
hat mit der Fes·tstellung 7 die Beklagte müsse die Zweig­
stelle nach Maßgabe der Vertragsbestimmuneen vom

1

30. Dezem­
r)er 19,1.4 übertra.gcn 9 nicht festgestellt, daß die Beklagte 

die Zweigstelle mit Wirkung zum 310 J)2zember 1945 zu über-
' tragen habe; es hat vielmehr lUrteil des Landgerichts S 22/ 

23) auf die Sch\'Jierigkei ten hi11geY1iesen, die dadurch cnt-­
stehen, daß dieser Zeitpunkt in der Verg2ngenheit liegt, 
und ausgeführt, die Beklagte habe auch behruptet, die Ver-.. 
tr~gserftillung sei zum mindesten tej~~cise zunächst im bei-
do10sei vißen Einvers·cändnis hin8.usr;cschoben .-:ordcn; auch 
wäre eine taLsächliche Übergabe technisch besser :für einen 
Zlil~ü.n:ftigen Zeitpunkt durchführbar als fiktiv nach einem 
:i,n der Vergangenheit lie6enden Zoitpunkto Daß das Beru­
fungsgericht offengelassen hat, ob die Beklagte die Zweig­
stelle nüt Y.-irkurrn; zunt 310 Dezenföer 191~5 oder möglicher-

"" , 1 

weise zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen hat, 
schließt jedoch nicht das Interesse der Klägerin an der 
alsbaldicen Feststellung aus 7 daß die Beklagte verpflich­
te~ sei 7 die Zweigstelle im übri~en nach den unveränderten 

" 1 

Bedingungen des Vertrages vom 300 Dezc~Jer 1914 zi tibertra-

J 

IIo 

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der vom Vorstands­
vorsitzenden und Sparkassenleiter der Beklagten unterschrie­
bene Vertreg hätte 9 um wir1rnem zu sein, mit dem Sie.gel_ oder 

Stemuel der BelclaR;ten versehen sein müsseno Die Beklagte -- -- ----------------
könne sich jedoch nach Treu und Glauben auf di3sen Form-

mangel nicht berufen, 

lo Die Revision ist einmal der Auffassung, der Vor­
standsvorsitzende und der Sparkassenleiter hätten di~ Be­
klagte auch dann nicht wirksam vertreten können, wenn der . .. 
Vertrag gesiegelt oder gestempelt worden wäreo Ein Vertrag 7 

der die Übertragung einer Zweigstelle zum Gegenstand habe, 
müsse v,;egen seiner weittragenden Bedeutung vom Vorstand be-­
schlossen werdeno Dieser Auffassung der Revision kann nicht 
zugestimmt werdeno Nach der Satzung der Beklagten, die der 
preußischen Mustersatzung für Sparkassen entspricht, be­
schließt zwar der Vorstand über alle Angeleßenheiten der 
Sparkasse 9 soweit nicht in der Satzung e·twas anderes be­
stimmt ist; auch vertritt er die Sparkasse gerichtlich und 

außergerlchtlich (§ 5), Nach§ 11 Abs 1 Satz 2 der Satzung 
genügt es aber zur Wirksamkeit von verpflichtenden Urkunden? 
wenn s:Le die Unterschrift des Vorstcndsvorsitzenden und des 
Sparkassenleiters unter Eeifügung des Siegels oder Stempels 
der Sparkasse tragen, § 11 der Sat~ung regelt sowohl die 
GedchäftsfUhrung als auch die Vertretung der Sparkasse 
(Perdelwitz-Fabricius-Kleiner 9 Das preußische Sparkassen­
recht, 2o Aufl. 1937 § 11 Mustersatzung Anmo 1 b), Der_Vor­
standsvo10si tzende und der Sparlrns&enleiter können o lso im 
Rabmen des§ 11 Abso 1 Satz 2 der Satzung die Sparkasse 
wirksam vertreten; die Vertretung ist auch dann ~irksam, 
wenn kein entsprechender Vorstandsbeschluß ergang2n sein 
sollteo § 11 Absol Satz 2 der Satzung umfaßt alle Rechtsge­
schäfte, so~eit nicht durch§ 11 Abso 1 Satz 1 oder durch 
andere Bestimmungen der Satzung eine Sonderregelung getrof-
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fen jsto Dies ist bezüglich der Übertragung einer Zweig­
stelle nicht der Fallo Der Vorstandsvorsitzende und der 
Sparkassenleiter können also auf Grund des§ 11 Abso 1 
Satz 2 der Sat::✓.ung die von ihnen vertretene Sparkasse 
zur Über·tragung einer Zweigs·telle vcrpflichtena 

2. Die Revision rügt weiter die Auffassung des Beru­
fungsgerichts, die Beklagte dürfe sich nach Treu und Glau­

ben nicht darauf berufen, daß der Vertrag ~icht gesiegelt 
oder gestempelt worden sei. Die Revision ist der Ansicht, 
§ 11 .Abs„ 1 Satz 2 der Satzung~ der die Siegelung oder Stem­
pelung von Urkunden vorsehe 7 enthalte nicht eine gewöhnliche • 
Fon11vorscllrift, sondern bestimme die Voraussetzungen der 
Vertretungsmacht des Vorstandsvorsitzenden und des Sparkas­
senlei·terso Diese beiden Personen könnten die Beklagte nur 
vertrete_ l wenn der Vertrag 9 den sie im N2men der Eeklagten 
schlössen, im einzelnen Fall gesiegelt oder gestempelt werde. 
Fehle es am Siegel und Stempel, s~ handelten Vorstandsvor­
sitzender und Sparkassenleiter als Yertreter ohne Vertre­
tungsmacht, In einem solchen Felle könne die Eerufung der 

Beklagten auf die fehlende Siegelung und Stempelung nicht 
nach Treu und Glauben ausgeschlossen ,·:erden; Treu und Glau-• 
ben könnten nicht eine fehlende Vertretungsmacht ersetzeno 

'Auch diese Revisionsrüge ist unbegrtindeto Die Prage, 
ob Formvorscl1rj_:ften 9 die in den Satzungen öffentlicher Kö1~-­
perschaften enthalten sind, ge~öhnliche Formvorschriften 
sind oder ob sie auch oder ausschließlich die Vertretungs-• 

macht der für die Körperschaft vorgesehenen Vertreter ein· 
sctiränken, ist ums·tritteno Das Reichsgericht (vglo vor al·· 
lern RGZ 146, 4-2 ff ~-ql57 9 207 ff, 211) und 9 ihm folgend, der 
Bundesgerichtshof (vgl. insbesondere EGTTZ 6, 330 ff 9 333 
und Lindenmaier-r.:öhring § 36 DG0 nr .1) l12ben die Ansicht 
vertreten 1 ges~tzJ.iche Vorschriften, ö ie in d:\.esen Fällen. 
für Willenserkl~rungen besondere Anforderungen. aufstellten, 
seien nicht nur Formvorscl1riften, sondern schränkten zum 

I 

·, 10 · · 

Schutze der Körperschaft gegen unbedachte und gefährdende 
Willenserklärungen die gesetzliche Vertretungsmacht der 
für die Körperschaft handelnden Personen eino Die Urte ile , 

in denen diese Rechtsansicht vertreten ~ird, und ebenso die 
Entscheidungen, auf die in diesen Ur·teilen Bezug genommen 
wird 9 bet;reffen aber nicht den Pall, daß der Formmangel 
ausschließlich in dem Fehlen des Siegels und Stempels be·· 
standen hat. Sie haben vielmehr vor allem die Fälle zum 
Gegenstand, in denen nicht sämtliche Personen, die den 
Ve1~trag unterschreiben müssen9 unterzeichnet haben, oder 
in denen eine erforderliche Genehmigung des Vertrages fehlt. 
In diesen Fällen ist .die Sa.clllage aber eine andere als in 
dem Fal~, in dem der Vertrag ausschließlich den Mangel auf­
weist, daß den Unterschriften der Unterschriftsberechtig­
ten nicht das Siegel oder der Stempel der Körperschaft bei­
gefügt isto Fehlt den Unterschriften lediglich das Siegel 
oder der Stempel, so ist ausschließlich eine Formvorschrift 
verletzt (vgl. Hamel 9 DVBl 1955 , 796 und Wild, NJW 1955, 

693) 0 

I)ie Berufung der Beklagten auf den Formmangel, auf den 
sie erst 6 Jahre nach Abschluß des Vertrages zum erstenmal 
hingey:iesen hat, verstößt auch, \':ie das Berufungsgericht 
entgegen der Auffassung der Revision zutreffend dargelegt 
hat 9 gegen Treu und Glauben. Die Revision meint, die Klä­
gerin habe Dissen mUssen , daß der Vertrag der Beifügung 
des Siegels oder St~npels bedurft hätte 9 sie sei daher 
nicht schutzwürüigo ~it Recht hat das Berufungsgericht 
aber demgegenüber ausgeführt, es sei Sache der Beklagten 
gei'1esen, für die Einhaltung der Formvorschrift zu sorgen, 
die Klägerin habe erwarten können, daß die Beklagte die 
nach ihrer Satzung (nicht nach der Satzung der Klägerin) 
erforderliche Formvorschrift cinhal ten r·erde ( RG J\7 1936 , 
1826). Die Revision meint r;eit2r, zur Lnne:hme, die Berufung 
auf einen Formmangel vers·toße gegen Treu und Glauben , ge­
nüge ni~ht die ?eststellung, daß beide ?2rtcicn be~ußt 
oder unbewußt gegen die Formvorsclirift verstoßen hätten„ 
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Das Berufungsgericht hat sich jedoch auch mit einer der­
artigen Feststellung nicht begnügt. Es hat vielmehr dar· 
gelegt, die Geltendmachung des Formmangels widerspreche 

dem frUheren Verhalten der Beklagten. Die Bekl8gte habe 
keinen Vorbehalt gegen die Überweisung des Betrages von 

1 000 000 PJ/i erhoben und später auch keine Anstellten ge-· 
macht 9 diesen Betrag zurückzuzahlen. Sie habe in Erfüllung 
des Vertrages drei ihrer Zweigstellen an die Neuspa über- ­

tragen ? im Jahre 194? das Grundstück , in dem eine dieser 
\ 

Zweigstellen betrieben werde, an die Neuspe aufgelassen 
und sei ihr noch im Jahre 1949 bei der Umschreibung des 
Grundstücks behilflich gewesen. Diase ~u~führungen lassen 

keinen Rechtsirrtum erkennen. 

Das Landgericht, auf dessen Ausführungen das Beru­
fungsgericht Bezug genommen hat, hat im übrigen ausgeführt , 
es sei av.ch eine Eeihe von Sparkassen auf die Beklagte über­
füln·t worden und diese Überführung habe im Zusammenhang mit 
der Abgabe der auf Hamburger Gebiet liegenden Spa1~assen 
ges·tanden . Es handelt sich hier vor allem um die Überfüh­
rung der Sparkassen Bargteheide und Trittau auf die Beklag­
te. ~inisterialrat Rosborg, der damalige Sachbearbeiter im 
Reichs\·:irtschaftsininisterium , hat in seinem Reisebericht 
vom 4. April 1944 ausgeführt, der Vors·~andsvorsi·tzende der 
Beklag-cen habe die Überführung dieser Sparkassen gerade im 
Hinblick darauf gefordert, daß die Beklagte mit der Abgabe 
der 'Hamburt;er Zweigstellen rechnen müsse . Das Eeichs\'/irt­
schaftsrninisteriurn hat dernentsprechend 1 als die Beklagte 
die Übertragung der auf Hamburger Gebiet liegenden Sparkes­
sen verzögerte , dem Regierungspräsidenten in SchlesDig am 
17 Oktober 191:-4 geschrj_eben , er stelle öie Überführung der 
Sparkassen Bargteheide und Trittau auf die Beklagte zurlick, 
bis die Zneigs·tellenfrage mit Hamburg geklärt sei. Erst am 
14 o J)ezember 1911.~. 7 als diese Frage r:;eklärt \'1ar (vgl. Brief 
des Reichswirtschaftsministeriums vom 28. November 1944 an 
den Staatsrat Meyer), ordnete es die Überführung der Spar• · 

11 r 
- 12 ,-, 

kassen Bargteheide und Trittau auf die Beklagte ana Die Be ­
klagte hat also im Hinblick darauf, daß sie Zweigstellen 

an die Klägerin und die Neuspa abgeben werde , Vorteile er­
halten , und sie hat diese Vorteile auch behalten" Dieser 
Gesichtspunkt stützt die Auffassung des Berufungsgerichts, 
daß die Beklagte bei Berücksichtigu !g aller Urnstände·.des 

Falles gegen Treu und Glauben verstößt, wenn sie sich PUf 

den Formmangel bn.ruft? der dadurch eingetreten ist , daß 
der Vertrag vorn 30. Dezember 1944 versehentlich nicht ge­
siegelt oder gestempelt worden ist (vgl . BGHZ 16 , 334 ff, 

336, 337; 20, 172, "173; 23, 249) • 

I IL 

Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Vertrag 
vorn 30. Dezember 1944 hätte gemäß§ 313 BGB gerichtlich --------------------------
oder no·tariell beurkundet werden müssen, da sich die Be--------------------------
klagte in den§§ 4 , 5 des Vertrages zur Übereignung von 
Grundstücken und zur Abtretung von Yorkaufsrechten ver­
pflichtet habe. Die Bestimmungen, die die Übereignung der 
Grundstücke in Bramfeld und Rahlstedt und die Abtretung 
von Vorkaufsrechten zum Gegenstand hätten , stellten aber 
nur einen vergleichsweise unbedeu·tenden Nebenpunkt des Ver­
trages daro Der eigentliche Zweck des Vertrages habe darin 

bestanden, zu verhindern, daß die Bekla[te mit ihren Zweig­
stellen auf das erueiterte Hamburger Gebiet übergreife. 
Die.Parteien hätten daher den Vertrag vom 30 Dizorrber 1944 
um seines eicentlichen Zr:eckes riillen auch ohne dj_e nichti-· 
gen :Bestimmungen geschlossen. Die I:Tichtickcit der Vorschrif­
ten über die Grundstücksübereignung und Abtretung der Vo~· · 
kaufsrechte habe daher gemäß§ 139 BGB nicht die Nichtig­
keit des ganzen Vertrages zur Folge. 

Diese Feststellung des Berufungsgerichts liegt auf 
tatsächlichem Gebie~a Sie ist ohne Rechtsirrtum zustande 
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gekommen. Zwar mußte das Berufungsgericht 9 wonw.f die Re­
vision zutreffend hinweist, bej_ der Beontv;o:rtung der Frage, 
ob die Parteien den Vertrag ohne den nichtigen Teil ge­
schlo$sen hätten 1 aussc}lließlich von dem Zei tpu11kt des 
Vertragsabschlusses ausgeheno Die Er~ägung des Berufungs­
gerichts 9 die Frage der AusYlirlrnng der Teilnichtigkeit habe 
jetz·t nur noch Bedeutung für das Rahlstedter Grundstück? 
weil d8s Bramfelder Grundstück inz,:ischen übereicnet v:or­
deg sei, ist aber nur eine Hilfser~ägung; auf ihr beruht 

\ 

die Entscheidung nicht o Auch die v.;ei tere Rüge- der Revision, 
das Berufungsgericht habe den hohen Einhcitswert der Grund­
stücke übersehen 1 ist nicht begründet. Das Landgericht , 
dessen Ausführv.11gen sich das Berufungse;ericht zu eigen ge­
macht hat, hat auf Seite 42 seines Urteils die Einheits-­
werte der Grundstücke berücksichtigt. Schließlich ist auch 
der Hinweis der Revision unbeachtlich, die Beklagte hätte 
jede Gelegenheit ausgenutzt 9 um die Vereinberung vom 30,De­
zember 1944 zunichte zn machen 9 dieser Hin-r;eis berührt 
nicht die Frage, ob die P2rteien den Vertrag ohne die nich­
tigen Bestimmungen geschlossen hätten. 

IV " 

Die Revision gretft weiter die Ausführungen des Beru­
fungsge1'i chts an? die die Frage zum Gegenstand haben, ob 

dj_~_:ß2:3!§~~b:.t~P~bi?Is'!.§_.9~!'- ~9lc.12.e;~~~.1. der P.egi erungspräsid en t 
in Schleswig, den Vertrag vom 30~ Dezember 1944 geneh~ifen 
mußte und ob er ihn gegebenenfalls genehmigt hato Die Revi­
sion meint, das Berufungsgcrich~ verkenne nicht) daß der 
Vertrag der Genehmigung der Aufsich·bsbehörde bedurft hätte; 
das Berufungsgericht irre aber, ~enn es annehme, eine der­

artige Genehmigung sei ertei~t ~orden. 

Die Revision hat die Ausführungen des Berufungsgerichts 
mißveTstandeno Das Beru:f.ungsgerich·t vertritt im Gegensatz• 

' 

zu den Darlegungen der Revision die Auffassung 9 der Ver­
trag bedürfe nicht der Uenehmigung der Aufsichtsbehördea 
Die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts, die die 

Frage bejahen, ob die Aufsichtsbehörde den Vertrag geneh­
migt habe, enthalten nur eine Hilfserwägungo Die vom Land­
gericht und vom Berufungsgericht vertretene Ansicht , der 
Vertrag vom 30. Dezember 1944 bedürfe nicht der Genehmi­
gung der Aufsichtsbehörde? ist zutreffend. Die Satzung der 
Beklegten enthält keine Bestimmung, nach der die Übertr~­
gung einer Zweigstelle von der Aufsichtsbehörde genehmigt 
werden mußo Der Auffassung der Revision, § 39 der Satz~ng 
verlange eine derartige GenehmigungJ ke.nn nicht zugestimmt 

werden. Nach dieser Bestimmung k8nn die Auflösung der Spar­
kasse nur mit Genehmigune des Regierungspräsidenten be­
schlossen werden. Einer Auflösung steht, v10rauf die Revi­
sion mit Recht hj_nweisli ~ c.ie Verei:'.ligung einer Sparkasse 
mit einer andern gleich (Perdelnitz-Fabricius-Kleiner .aaO, 
,§ 17 Sparkassenverordnung Anm, 7). Im vorliegenden Fall ist 
aber nicht eine Sparkasse mit einer andern vereinigt, son­
dern lediglich eine Zweigstelle einer Sparkasse auf eine 
andere Sparkasse überführt worden. Die Überführung einer 
Zweigstelle kenn höchstens der Auflösung der Zweigstelle 
gleichstehen. Die Auflösung einer z~eigstelle ist aber 
etwas gonz anderes als die Auflösung der Sparkasse selbst 
\so auch Gutachten von Dr. Palleske und das Gutachten von 
~,..,-nengel -, o , • . ~ J. • 

Die Überführung einer Zweigstelle unterliegt aQch 
nach den Vorschriften des Reichsgesetzes über das Kredit­
wesen ~KWG·) 1:einer Erleubnispflichi:; o Nach diesen Bestimmun­
gen ,§§ 3? 51 K\7G; Art. 1 der L DVO zum Ki'iG) ist eine Er­
laubnis zur Erricl1tung, Verlegung und Übernahme, nicht aber 
zur Übergabe einer Zweigstelle erforderlich. Is kann auch 
nicht den Ausführungen im Gutachten von Dr. Palleske beige­
treten werden, ~enn schon die Verlegung einer Zweigstelle 
genehmigungspflichtig sei? dann müsse dies ers·t recht bei• 
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der Entle.ssung einer Zweigstelle aus dem Kreditinstitut 
der Fall sein 7 dPnn eine derartlge Übergabe s~elle etwas 
erheblich Gewichtigeres dar als eine bloße V~legung. Die­

se Ausführungen werden dem Sinn und z~eck des Reichsgeset­
zes über das Kreditwesen nicht gerecht o Dieses Gesetz will 
einer unerwünschten Kräfteverschiebung z~ischen den ver­
schiedenen Gruppen des Kredi~ge~erbes und vor allem einer 
Übersetzung des ~reditgewerbes vorbeugen (Perdelwitz-Fabri­

cius-Kleiner aaO § 3 Mustersa·tzung Anm . 3) o Aus diesem 
Grunde ist bewußt die Errichtung , die Übernahme 1 die Verle-

' ·gung 9 die Erwei·berung der saclilichen Zustent1ir-;lceit einer 
Zweigstelle , ja sogar jede auf die Dauer berechnete Ausdeh­
nung der Geschäftszo.Lten bei zy;eigstellen 7 nicht aber die 
Auflösung oder Übergabe einer Zr,ei gstelle von einer Erlaub­
nis abhdngig gemacht (§ 1 KWG 5 Art. 1 Buchstaben a bis e 
der I . DVO zum K\'(G) · Die Frage 7 ob die Auflösv.ng einer 
Zweigste l le für die Sparkasse größere Bedeutung hat 81s 
die Verlegung einer Zweigstelle, ist also unerheblich;_auf 

diesen Gesichtspunkt stellt es das Reichsgesetz über das 

Kreditwesen nicht ab. Der Vertrag vom 30 Dezenber 1944 
brauchte somit von der Aufsichtsbehörde der Beklagten 
nicht genehmigt zu ~erden . Damit sind die Ausführungen 
der Eevision gegens·tandslos , die die Hilfserwägungen des 
Berufungsgerichts angreifan , die Aufsichtsbehörde habe den 

Vertrag jea.enfalls stillschweigend genehmi{_rto 

Das Berufungsgericht hat die Frage, ob der Vert rag 

vom 30 Dezember 1944 _g~g,~E,?-_3i~- 5~-~~~~ §jj;~~!'J_Y~I.§j:.9_§§~ 
oder ob die Beklagte zu:n Abschluß dieses Vertrages v1i3~f= 
rechtlich durch Drohung bestimr.rt ·;erden sei, in eingehenden ------------ -----------
AusfUhruneen verneint. Der Vertrag 9 den die Parteienge-
schlossen hätten, habe, so hat das Berufungs~cricht aus­
geführt , den Abschluß einer langjährißen Ent ~icklung eines 

'> 

♦ 

Aus~chnittes aus der Großhamburg-Frage und ihrer reichs­
gesetzlichen Lösung dargestellt und könne nur in diesem 
historischen Zusammenhang richtig gewürdigt ~erden o Der 
Vertrag entspreche auch dem Grundsatz der Regionalität im 
Sparkassenwesen 7 den die Belclagte als solchen nicht be­
s t rej te . Die Klägerin und andere Stellen hätten sich je­
denfalls keiner bedenklichen Mit ·tel bedient , sodaß keine 
Rede davon sein könne , sie hätten mittelbar oder unmittel­
bar die Beklagte , deren Vorstand, die Stormarner Kreisver­
waltung , die Schleswig-Holsteinische P.egierung oder das 
Kieler Oberpräsidium unter Druck gesetzt. 

Die Revision greift diese Ausführungen des Berufungs­
gerichts an. Die Angriffe liegen jedoch im wesentlichen 
auf tatsächlichem Gebiet; sie können daher in der Revision 

nicht berücksichtigt werdeno Im tibricen rügt die Revision , 
daß das Berufungsgericht die ?rage des auffallenden Mißver­
hältnisses zwischen der Leistung der Bekl agten und der Ge­
genleistung der Klägerin nicht geklärt habeo Der Satz von 
1 1 / ~ % der Einlagebest~nde entspreche nicht dem wahren 
Wert einer Zweigstelle; bei dem Verkauf einer Zweigs·telle 
werde üblicherweise von dem 1-fachen Jahresertrag 
(7 000 000 RM) Husgegangen. Das Landgericht 7 auf de~sen 
Ausführungen das Berufungsgericht Bezug genommen hat , hat 
jedoch, ohne daß seine Ausführungen einen P.echtsirrtum er • 
kennen lassen ,· die Frage verneint, ob z~ischen Leistung 
und Gegenleistung der Parteien ein 2uffälliges ~ißverhält­
nis bestehe. Im übrigen müßte, damit der Vertrag wegen Sit- ­
tcm·;j_drj_glccit nichtig wäre~ zu dem auffälligen Mißverhält·-· 
nis zwischen Leistung und Gegenleistung eine ver~erfliche 
Gesi11nung der Klägerin hinzu1co1r..rnsn (RGZ 165 ~ 1 ff , 14) " 
Aus den Ausführungen des Eerufungsgerichts ergibt sich 
aber, daß diese Voraussetzung nicht vorliegt. Diese Fest­

stellung ist für das Revisionsgericht bindende 

Die Revision rügt weiter ; das Berufungsurteil verstosse 
gegen§ 286 ZPOo Es gehe ausschließlich von der Aussage der 
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Zeugen aus, während es die Urkunden , die die Parteien tiber­
reicht od~r auf die die Parteien Bezug genommen hätten, völ­
lig außer acht gelassen habe. Auch diese Rüge der Revision 
ist unbegründet. Die Revision übersieht, daß das Berufungs­
urtei~ die entscheidenden Urkunden eingehend und sorgfältig 
gewürdigt he.t. 

\ 

VL 

Das Berufu.ngsgericht hat schließlich c1.usge:führt, die 
Beklagte sei auch jetzt nocl1 verpflichte·t, die Verbindlich­
kei~en 2us dem Vertrag vom 30 Dezember 1944 zu erfüllen. 

Die_~ 2!1t.f l§E-f.!2-!JQ1§.3.9 _ Q.§§ _ Y§ !lI0 _€:§.§. s c i nicht weggef o 11 en, 
Der Zweck des Abkommens sei nicht hinfällig geworden, und 
es könne auch nicht festgestellt ~erden, daß die weitere 

Durchführung des Ver·trages der Beklagten nicht. mehr zuge­
mutet v;erden könne, oder daß Umstände ~ die die Beklagte 
zum Abschluß des Vertrages bestimmt hätten, sich wesentlich 
geä.ndert hätten, 

Die Revision grejft diese Ausführungen an Auch diese 
Angriffe liee;en c1.uf t8.tsäcblichem Gebj_et, sodaß sie in der 
Revisionsinstanz ohne Erfolg bleiben müssen. Dies gilt ein~ 
mal von den Ausftibrungen der R~vision , wenn der Vertrag vom 
30. Desember 1944 nicht sittenwidrig und auch nicht durch 
widerrechtliche Drohung zuc~ 0 11d 1 · a mL·1.~se . "·.._,·cc e ge.~omn:en seJ_, ann ~ 

er das Ergebnis der von der damalicen Regierung dem deut­
schen Volke aufokiroyierLen Gewissh~it einer siegreichen 
Kriegsbeendigung und eines d2nach zu erwartenden großen 
wirtschaftlichen Aufsch~unges gc~esen sei~; die später ein­
getretene Gcldentr.:ertung und der sto.rke 1\•irtsch,'\ftliche 
Niederg.?.ng seien demge;1r.äß von den Porteien nicht in Rech­
nung gestellt wordcTI Diese Ausführungen setzen sich in 
~iderspruch mit den Feststellungen des Berufunrsgerichts, 
es könne de1' 13e1üagten nicht abgenonnEen r:erden, daß ihre 
\~cr-creter und Ecre.ter sich das Bild einer günstigen Zukunfts-

► 

entwicklung hätten suggerieren lassen; es sei vielmehr 
eher festzustellen, daß ihre 0reane Ende 1944 die Wahr­
scheinlichkeit eines ungtinstigen Krie«sausg8nges in ihre 

•Überlegungen einbezogen hätteno 

Die Ausführungen d.er Revision richten sicrh auch inso•-· 
weit gegen t8.tsäc11liche Feststellungen des~:vuf'ungsge1'ichts 
a1s sie die F1'age zum Gegenstand hab~?':'. ob dv.rcl die w~·brung~­
reform ein llißverhältnis zwischen Leistung und Gegenlei­
stung eingetreten sei. Das Eerufungs,~;ericlü hat alme Eechts-­

irrtum festgestellt, daß das vertragliche Verhältnis zwi­
schen Leishrng und GegeYlleistung nicht durcJ1 die 1.e..hrungs­
reform entfallen und die Be.klagte daher auch nicht aus die_ 

' sem Grunde ihrer Verpflichtung cn-t-;,90:ben sei, den Vertrag 
vom 30 Dezember 1944 zu erfüllen. Im übrigen hat das Beruf_ 

. d ß d. ~ ·· ,! über// , fungsgeri cht darauf hingewiesen 9 a 1e Lror·iierung . /" 
Umfang und W0rt der von der Klägerin b2r:irktert und noch -zu 
be,·1irlcenden Gegei:1leistung nj_cht Gegenstand dieses Rech·fo•-

s trei ts sei o Die Ausführungen des Eerufun r s5~e~chts über 
den Wegfall der Geschäftsgrundlage bezie11.en s · h Plso aus---~--~ 

schließlich auf die Verpflichtungen der Beklagten, nicht 
deren Ansprüche; das :Berufungsgericht l1at die Möglichkeit 
öffengelassen, daß die Beklagte auf Grund des§ 242 EGB hö­
here Ansprüche geltend machen kann , als ihr nach dem Wortlau~ 

, -1- h - .. b i gen des· Vertrages vom 30. Dezember 1914 zus~e eno Lm ur_ 
· · d ß d n - fungs~c1~1·ch+ \~ie oben sei darauf h1nge~1esen, a as Lsru - s~ - u, ,_ 

(unter I) dargelegt, ~eiterhin die Eöglichkeit offengelas­
sen hat, daß die Beklagte die Zweigstelle nicht ·mit Wirkung 
zum 31

0 
Dezember 1915, sondern mit \7irkung zu einem s:9äte•·· 

ren Zeitpunkt zu übertragen habe. 

Da nach alledem die Rügen der Revision unbegründet 
· d u~.d das Urteil auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen sin "' 
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läßt, war die Revj_sion 5 mit der Kostenfolge aus § 97 ZPO , 
zurückzuweiseno 

Dr oNastclski 

I 
/ 

Tir oFj_scher 

' ' 

Li9 s ecke Dr Reinicke 

\ 

Justizo a- 1•~1,.tär 
als Urkundsbeamter der 

Geschäftsstelle 

V_e_r_t_r _a_g 

zwischen 

1) ue:c Hambu1·ger Sparca8s e von 1827, nc:1chstt::?hend 11 Haspa 11 

ge:1annt , 

2) der Neuen Sparcat:lse von 1864 , nachstehend 11 Neuspar 11 

g enannt? 
beide in Hamburg , 

3) der Kreissparkasse Stormarn in Bad Oldeslos , nachstehend 
11 Kreissparkasse II genannt o 

Einleitung_ : 

Die Kreissparkasse hat sich durch Vertrag vom 30 0 Dezember 
1944 im Zusammenhang mit der Gebietsbereinigung im Großhambur­
gischen Raum verpflichtet, ihre auf Hamburg er Gebi e t arbeiten­
den Zweigstellen 

Hellbrook, Hu.rrunelsbüttel, Duvens t edt , 
Sasel , Poppenbiit tel, '"fellingsbLi.t tel und Rahl stedt 

auf die Neuspar 
und die Geschäftsstelle Wandsbek 
auf die Haspa zu übertrageno 

Dieser Verpflichtung ist die K~eissparkasse, soweit es sich 
um die Überführung der_ drej_ erstgenannten Zweigstellen auf 
die Neuspar handelt , am l o Januar 1945 nachgekoI11J1eno 

Tiurch Urteile vom lO o März 1958 ( II ZR 14/56 ~ II ZR 21/ 56) 
hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass die von der Kreis ­
sparkasse durch den genannten Vertrag übernoruncnen Verpflich­
tungen - ausgeno:nmen die Verpflichtung zur Übertragung von Ei­
gentum an Grundstücken - noch heute besteheno 

In diesen Urteilen sind jedoch vers8hiedene Fragen offen 
geblieben , deren Regelung für eine endgültige Auseinander­
setzun6 zwischen den Vertrag·sschliessenden erforderlich ist o 

Zur Bereinigung aller gegenseitigen Ansprüche aus dieser 
Streitsache vereinbaren die Vertragsschliessenden 9 wobei die 
beiden h amburgischen Sparkasse~ Wert auf die Feststellung legen , 

c.ass sie hiermit ihre Auffassung über das Regionalittitsprin;:::ip 
im Sparkassenwesen nicht aufgeben 7 folgendes : 
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§ 1 

Überführung_und_Terrnin_der_Überführung 

(1) Die Kreissparknsse verpflichtet sich 7 zum 1. Januar 1959 zu 

überführen : 
a) auf die Haspa: 

die Geschäftsstelle Vlandsbck und die Zv✓ eigstelle Poppenbüttel 9 

b) auf die Neuspar: 
die Zweigstellen Rab:J_stedt und Vfellingsbüttel . 

\ 

(2) Von der im V~rtrag vom 30. Dezember 1944 genannten Verpflich-
tung, auch die Zweigstelle Sase'l ( ohne Poppenbü.ttel) zu 
überführen 7~wird die Kreissparkasse entbunden. Sie zahlt 
·dafür der Haspa einen Schadensersatz in Höhe von 120.000,--DM, 
in Worten : Einhundertzwanzigtausend Deutsche Mark. 

§ 2 

Entgelt _und_Schadenersatz 

(1) Der Kreis Storflarn hat der Kreissparkasse die ihm aus § 2 
des Vertrages vom 30. Dezember 1944 noch zustehende Forderung 
gegen die hamburgischen Sparl;:assen abgetreten. Die Kreis­
sparkasse verzichtet auf eine weitere Entschädigung für 
die zu überführenden Geschäfts-/Zweigstellen zu der von den 
hamburgischen SpeTkassen bereits 1945 geleisteten Zahlung 
von Reichsmark 1 Million. 

(2) Dafür verzichten die beiden hamburgischen Sparkassen ihrer­
seits auf etwaige Ansprüche gegen die K~eissperkasse wegen 
verspäteter Erfüllung des Vert:i.:ages vorn 30. Dezember 1944 • 

§ 3 

Gegenseitige_Gebietsabgrenzung 

(1) Die Kreissparkasse verpflichtet sich, ausser ihren Zv1eigstel­
len in Sasel und Billstedt kein0 Filialen, Zweig-, Annahme­
oder sonstige Nebonstellen in der Frei0n und Hansestadt 
Hamburg neu zu eröffnen oder zu unterhalten. Sie wird uie 
Zwe;gstellen Sasel und Billstedt an ihren jetzigen Stand6rten 
auch in Zukunft belassen. Eine Verle~ung ist nur aus 

3 

unvorhergesehenen zwingenden GrLi.nden und im gleichen Ortsteil 
zulässig. Umgekehrt verpflichten sich die Haspa und die 
Neuspar 9 keine Filialen, zv,eig-? Annahme- oder 0onstige 
Nebenstellen auf' dem Gebiet des Kreises Stormarn zu eröffnen 
oder zu unterhalteno 

( 2) Die in Abs. 1 gen&nnte Vereinbarung kann von jeder Vertrags­
schliessenden mit einjähriger Frist zum Jahresende , erstmalig 
zum 31 . Dezember 1965, gekündigt werden. Nach V/irksamwerden 
der Kü.ndigung knnn jede Vertragsschliessende - vorbehaltlich 
entgegenstehentldr ; zwingender öffentlichrechtlicher Vor­
schriften - im Gebiet der anderen Vertragsschliessenden 
Nebenstellen jeder i'..rt eröffnen und unterhalten • 

(3)Ändern sich die Grenzen zwischen der Freien und Hansestadt 
Hamburg und dem Landkreis Stormarn in der ·1/ei se, daß eine 
oder mehrere Gemeinden ihre Zugehörigkeit zum Landkreis Stor­
marn verlieren, so ist unabhängig von dem in Abs o 2 Satz 1 
genannten Termin jede Vertragsschliessende berechtigt, d±e 
Vereinbe1rung für das Gebiet der betroffenen Gemeinden mit 
dreimonatiger Frist zum QuartalsenQe zu kündigen o Ent­
sprechenc.es gilt 9 wenn Gebietsteile der Freien und Hansestaa t 
Hamburg an den Landkreis Stormarn fallen . Absatz 2 Satz 2 
giJ. t oinngemiiss o 

(4)Die Kündigungen nach Abs . 2 und 3 bewirken als solche nicht ~ 
dass vorhandene Geschilftsstallen geschlossen oder ücer:führt 
werden mU.ssen . 

§ 4 

Grundstücksregelung_ 

(l)Die Krcisspark&sse verpflicntet sich, das Grundstück , auf 
dem die zu überführende Zweigstelle in fü:ih2.stedt (Bahnhof­
strasse 9) betrieben wird, an die Neuspar zu veräussern o Der 
Kaufpreis beträgt 200.000,-- DM - in Worten : Zweihunderttau­
send Deutsche Mark - . Er wird im Rahmen des Ausgleichs der 
zu übernehmenden Aktiven und Passiven zwischen den Beteiligt en 
verrechnet o Gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieses Ausein­
andersetzun6svertrages wird die Kreisspurkasse der Neuspar das 
GrLmdstLlck gerichtlich oder notariell beurkundet oder in der 
nach Art. 142 EG'BGB in Verbindung mj_ t A1~t o 12 § 2 des Preuß o 

Ausfü.11rungsgesetzes zum BGB gleichstehenden Porm zum Kauf an-
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"bieteno Erst mit der Übergabe dieses Kaufangebotes, an das 
sjch die Kreissparkasse einen Monat gebunden halten wird 9 

wird dieser A_useinandersetzungsvertrag wirksom" 

(2) Die Kreissparkasse bleibt EigentUmerin des Grundstucks in 

Saselo 

(3) Die Kreissparkasse ist nicht verpflichtet, ihre Grundstücke 
in Wandsbek und Wellingsbüttel an die Haspa bzw. Neuspar 
zu verö usserno Sie verpflichtet sich jedochr bis zum 310 
Dezember 1968 die beiden letztgenannten GrundstUcke an ein 
ande~es Kreditinst i tut weder zu veräussern, noch zu ver­
mieten, zu verpachten oder sonstwie zur Verfügung zu stellen 

\ 

und auch in diesen Grundstücken eine eigene Hauptstelle 7 

Filiale? Zwe~g- , Ann8hme- oder sonsti ge Nebenstelle nicht 
zu betreiben. Von dieser Verpflichtung kann die Kreis­
sparkasse bezüglich des Grundstücks in V/andsbek von der 
Hasp3 und bezüglich des Grundsti.:i_cks in Welli.ngsbüttel von 
der Neaspar entbunden werden. Die Kreissparkasse ver­
pflichtet sich, die i n Satz 2 genannte Verpflichtung 
derart di1~lich zu sichern, dass sie am Grundstück Wandsbek 
der Haspa und am Grundstück ~ellingsbüttel der Neuspar eine 

. beschränkt persönliche Dienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt: 
11 Auf die8em Grundstück darf bis zum 31. Dezember 1968 keine 
He.uptstelle, Filiale, ZVJeig- , Annahme- oder sonstige Neben­
stelle eines Kreditinstituts betrieben werden o11 

§ 5 

?.Iietnachf olge _ 

Die zu übernehmende Zweigstelle Poppenbüttel wird in gemie­
teten Räumen betrieben. Die Kreissparkasse übergibt der Haspa 
den schriftlichen Mietvertrag.Der Haspa wird das Recht ein­
geräumt, in diesen Mietvertrag einzutreten. Die Erklärung 
ist innerhalb von vier Wochen abzugeben o 

§ 6 

Einrichtung __ und_ Geschäf tse,USR tattung 

(1) Die Einrichtung und Geschäftsausstattung der zu übernehmen­

den Geschtifts~lzweigstellen wird, soweit sie nicht fest ein­
gebaut ist, nicht übertraiena 

5 

(2) Die Kreissparkasse wird jedoch der jeweils Ubernehmenden 
hamburgischen Spa!'knsse das vorhandene Konten- und A.rchiv­
material der auf sie zu überführenden Einlagen ( insbe­
sondere Kontoeröffnungsanträge, Unterlagen für Mündel ­
konten, für Stichworte, für Sperrungen, für Daueraufträge_, 
für steuerbegünstigte Sp&rverträge uswo, Unterlagen des 
stock- und Namensregieters ) der einzelnen Geschäfts - /Zweig­
stellen sowie das Aktenmaterial für die zu übertragenö.en 
Kontokorrentkredite, Hypothekendarlehen, lang- und mittel­
fristige Darlehen , Kleindarlehen - nebst den Unterlagen 
für die gestellten Sicherheiten - und sonstige Vermögens- . 
werte übergeben o 

( 3) Alle Buchungsunterlagen für die Zeit bis zum 31. Dezenter 
1958 bleiben bei der Kreisspcrkasse o Sie verpflichtet sich, 
über die Entwicklung aller überführten Einlagen und über­
tragenen Aktiva auf Anfrage Auskunft zu gebP.n o 

( 4) Die Personalakten der Angestellten und Lehrlinge, die in 
die Dienste einer der beiden hamuurgischen Sparkassen ein­
treten? werden der Sparkasse ausgehändigt, in deren Dienst3 
die AngE:stiül ten und Lehrlinge ·i;reten , wenn die Betreffen­
den mit der Aushändigune der Personalakten einverstanden 
sind . 

§ 7 

Übernahme_von_A11gestellten_und_Lehrlingen 

( 1) Die Haspa übernimmt die 8.!'1. 1 . Mai 1958 tli tig g e\'Jesenen 
Angestellten und Lehrlinge der Geschäftsstelle Wandsbek 
und der Zweigstelle Poppenbüttel, die Neuspar die am 
gleichRn Termin tätig gewesenen Angestellten und Lehrlinge 
der Zweigstellen Rahlstedt und Wellingsbüt tel , sofern die 
Angestellten und Lehrlinge ( und gegebenenfalls ihre 
gesetzlichen Vertreter ) damit und mit der Übergabe ihrer 
Personalakten einverstanden sind . 

( 2) Beide hamburgischcn Sparkassen v1erden die Dienst- und Lehr­
jahre , die die Angestellten und Lehrlinge bei der Kreis­
sparkasse zurückgelegt haben oder die von der Kreissp3r­
kasse als zurückgelegt anerkannt worden sind , so anerkennen , 
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als wenn die Angestellten und Lehrlinge bei den ham­

burgischen Sparkassen selbst tätig gewesen wären. Sie 
vrnrclen die Eingliederung in ihre Tarife so vornehmen 7 

daß den Angestellten und Lehrlingen mit dem Z8itpunkt 
der Übernahme ein GehRltsanspruch zusteht 9 dessen Höhe 
mindestens derjenigen des im Monat vor der tlbernahme von 
der Kreissparkasse bezogenen Gchults entsprichta 

(3) Die Angestellten und Lehrlinge sowie deren gesetzliche 
Vertreter werden vierzehn Tage nach Vertragsschluss durch 

\ 

ein gemeinssmes RundschreibGn der Vertr&gsschliessenden 
( Anl. 1) von der Überführung Jer betreffenden Geschäfts-/ 
Zweigstelle verständigte 

(4 ) Bis zum 15 . Dezember 1958 können c.ie Angestellten und , 
Lehrlinge ( und gegebenenfalls ihre gesetzlichen Vertreter) 
der Kreissparkasse Stormarn und der für äie Übernahme 
in Betracht kommenden hamburgischen Sparkasse erklären 9 

ob sie in die Dienste der übernehmenden Sparkasse eintre­
ten wollen. Haben sie bis zu diesem Zeitpunkt keine Er­
kl~rung abgegeben, so bleiben sie im Dienst der Kreis­
sparkassee 

§ 8 

3ekanntmachung_der_überführunß 

( 1) Den Einlegern und Kreditnehmern der r:rcissparkasse wird 
die Überführung der Geschäfts- /Zweigstellen durch ein 
gemeinsames Rundschreiben der Kreissparkasse und der je­
weils beteiligten hamburgischen Sparkasse Mitte November 
1958 ( Einlegern mit Rundschreiben Anl. 2 9 Kreditnehmern? 
insbesondere Hypothekenschuldnern 7 Darlehens- und Konto­
korrentschuldnern rnit Rundschreiben Anl. 3) bekanntge;nachte 
Die Kreissparkasse versendet Jiese Rundschreibene 

(2) Die Einleger und Kreditnehmer sollen möglichst bis zum 
15. Dezember 1958 erklären , ob sie ihre bisherige Ge­
schäftsverbindung zur ~reiss)erkass~ aufrechterhalten 
wollen. Wird von den Einlegern oder Kreditnehmern bis zum 
ÜberfLi.hrungstag ein derartiger Wunsch geäussert 7 \·1erden die 

entsprechenden Einlagen und Hypotheken 7 Darlehen und 
Kredite nicht übertragen. 

(3) Soweit Einleger und Kreditnehmer einen derartigen Wu~sch 
nach erfolgter Jberführung äussern tollten7 werden die 
entsprechenden Konten zurückübertragene 

(4) Die Vcrtragsschliessenden verpflichten sich 9 sich jeder 
Einwirkung auf die Einleger 9 Kreditnehmer und Darlehens­
empfänger zu enthaltene 

§ 9 

T~~hnisc~e Überführun~ 

Die einzelnen Geschäfts-/Zweigstellen sind in folgender 
Weise zu überführen: 

1 . Übertragung_der_Einlagen 

a) Die Spfarej.nl~g~n werden in der Zeit vorn 15. bis 
31. Dezember 1958 aufgenommen. De11 Istbestand 
wird dabei mit dem Sollbestand abgestimmt • 

Bis zum 1. Januar 1959 ( Überführungssticht2g) 
w.arden die Bestände fortgeschrieben. Die Port­
schreibung wird am überführungsstichtag als mass­
geblich zugrunde gelegt • 

b) Giro- und Gehaltskonten werden nach dem Stande vom 
überführungsstichtag aufgenommen und mit dem Soll­
bestand abgestimmte 

c) Den übernehmenden Sparkassen wird das Recht einge­
räumt , in der Zeit vom 15. D9zernber bis 31. Dezember 
1958 zu jeder der zu überne~menden Geschäfts~/Zweig­
stellen zwei Mitarbeiter abzuordnen 9 die die Uber­
führungsvorbereitungen für die übernehmende Spar­
kasse durchführen sollen. Diesen Mitarbeitern ist 
Einblick in die zu übe~führ2nden Konten und Karteien 
zu gestatten. Es besteht Einverständnis zwischen den 
Vsrtragsschliessenden darüber, dass diese Mit­
arbeiter Qer KuLdschaft gegenüber nicht in Er­
scheinung treten sollen. 
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2o Übernahmekonten und Verrechnungskonten ---------------------- ·- - - ----·---------
. 

ä) Die zu Uberträgende Summe der Einlagen der betreffen-
den Geschäfts- /Zweigstelle wird der übernehlilenden 
Sparkasse auf einem Übernahmekonto bei der Kreis­
sparkasse gutgebrachto Das Übernahmekonto wird von 
den beteiligten Sparkassen als gegenseitiges Konto 
gsführto Über dieses Konto werden auch eventuelle 
Rückübertragungen verbuchto 

Aus dem Übernahmekonto ist der Betrag erkennbar, den 
die Kreissparkasse der einzelnen hamburgischen Spar-

kasse schuldeto ' 

b) Neben dem Übernahmekonto wird für jede Sparkasse bei 
der Kreissparkasse eir. Verrechnung$konto ein­
gerichtet ; die beiden hamburgischen Sparkassen führen 
er.tsprechende Gegenkonteno Über diese Verrechnungs­
konten werden alle diejenigen Vorfälle verbucht, 
die bei der Kreissparkasse nach erfolgter Über­
fij_hrung noch anfallen und <.lie i.fbertragenen Konten 
betreffeno Es werden über diese Verrechnungskonten 
auch solche Umsätze verbucht, die bei den hamburgi­
schen Sperkassen anfall~n sollten, aber nicht mitüber­
tragene Konten betref'feno Das Verrechnungskonto wird 
durch Überweisungen, spätestens jedoch in Abständen 

I 

von jeweils 10 Tagen ausgeglicheno 

3o Ausgleich des Übernahmekontos -- .--------------------------
Der Übernahmesaldo ist von der Kreissparkasse durch 
Übe::::-tragung von Forderungen oder durch Barzahlung aus­
zugleicheno Die Ausgleichsbuchungen werden über ein 
Übernahmeausgleichskonto verbucht 9 welches von den be­
teiligten Sparkassen als gegenseitiges Konto geführt wirdo 
Das Übernahmekonto und das titernahmeausgleichskonto 
sollen sich im Soll und Haben gegenseitig ausgleichcno 
Das Überne.hmekonto und das Üb~rnailrr,eausgleichskonto wer­
den durch Übertragung aucgeßlichen, nachdem keine Rück­
übertragungen von Konten mehr zu erwarten sind, späte­
stens am 3lo Dezember 19590 

9 

Der Ausgleich erfolgt in folgender Reihenfolge 

a) durch dbertragung von Kontokorrentkrediten 
b) durch ·Utertragung von Hypothekendarlehen und 1/10 

Forderungen 
c) durch Übertra0ung von lang- und mittelfristigen 

D3rlehen, Kleindarlehen und Konsortialdarlehen 
d) durch Übertragung von Aus3leichs- und Deckungs­

forderungen, die d„er Kreissparkasse gegen die Freie 
und Hansestadt Hamburg zustehen 

e) durch Übert~agung des ZweigstelleJgrundstückes Rahl­
stedt ( vglo § 4) 

f) durch Übertragung von Termingeldeinlagen und Bankgut­
.:1.ab3n der Kreissparkae~e bei ihrer Girozentrale 
oder sonstigen Kreditinstituten 

g) durch Barzahlunga 

Sfuatliche Aktiven sind mit Wert per lo Januar 1959 
unter entsprechender Zinsverrachnung zu übertrageno 

Zu_a)_bis_c) 

Unter ~er Voraussetzung, daß die Kredit-/Darlehens­
nehmer der Übertragung nicht widerspruchen ( vgl o § 8 ) 9 

werden die Kontokorrentkredite , die Hypothekendarlehen 
und 1/10 Forderungen sowie die lang- und mi tt elfristig·en 
Darlehen? Kleindarlehen und Konsortialdarlehen nebst 
den hierfür bestellten Sicherheiten wie ~olgt libertragen: 

Die Ausleihun5en im Bereich der Ge::ichö.ftsstell e 
Wandsbek auf die Hamburger Sparcasse von 1827 in 
\7andsbek 

die Ausleihungen im Bereich der Zweigstelle 
PoppenbUttel auf die Hamburger Sparcasse von 1827 

in Volksdorf 

die A.usleihLrngen im :Bereich der Zw.:ügstellen Rahl­
sted t und i7ellingsbi5.ttel am die Neue Sparcasse von 
18640 

~~-sLl 
A.n die Hamburger Sparcasse von 1827 sind abzutreten die 
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Ausgleichs und Deckungsforderungen? die für die Geschäfts­
st~lle Wandsbek und die Zweigstelle Joppenbtittel, an die 
Neue Sparcai se von 1864 die Ausgleiqhs - und Deckungsfor­
derungen, die für die Zweigstellen Rahlstedt und vfellings ­
büttel gebildet worden sindo 

Zu_f) _und_g) 

Sollten die unter a) - e) e.ufgeführten Forderungen und 
Vermögenswerte zum Ausgleich des übernehmesaldos nicht 
ausreichen, so ist der Rest in Termingeldeinlaaen, Bank­
guthaben oder durch Barzahlung auszugleiche~o Die Termingeld­
einla~en sind an die jeweilige ha~burgische Sparkasse in 

-
folgender Reihenfolge abzutreten : 

a) Termingeld mit einer Belegungsfrist von einem Jahr 
b) Termingeld mit einer Belegungsfrist von einem halben Jahro 

Im Verhältnis der Spa~kassen zueine.nder sind die Termin­
gelder von der Kre~ssparkasse in sich proportional zu den 
nach der Übertragung der Aktiva a) - e) für die betreffende 
hamburgische Sparkasse verbleibenden Übernahmesalden vorzu­
nehmeno Sämtliche Aktiven sind mit Wert per lo Januar 1959 
unter entsprechender Zinsverrechnung zu übertragene 
Reichen die Aktiven zu a) - e) 1.illd die Bankguthaben und 
Termingelder zun Ausgleich des Übernahmesaldos nicht aus, 
so wird der Restbetrag am 1. März 1959 von der Kreis­
sparkasse an die betreffende hambu1•gi3che Sparkasse in bar 
gezahlt oder überwieseno Bis dahin ist der ÜbernahmesalJo 
( Unterschied zwischen Übernahmekonto und Übernahmeausgleichs­
konto ) mit 3 ~ zu verzinseno 

§ 10 

Haftung_für_übertragene_Ford8rungen_ 

(1) Für die Bonität der übertragenen Forderungen nach dem Stande 
vom 3lo Dezember 1958 steht die Kreissparkasse in jedem Ein­
zelfall den beiden hamburgischen Sparkassen bis zum 310 De­
zember 1959 eino Diese Haftung bleibt über den Termin hinaus 
bestehen, wenn eingeleitete Vollstreckungshandlungen der 

11 

Kreissparkasse vor Ablauf des Termins angezeigt sindo 
Verschlechterungen der Bonität, die nach dem 3lo Dezember 
1958 eintreten, und mangelhafte Kreditüberwachung durch 
die übernehmende hamburgische Sparkesse hat die Kreisspar­
kasse nicht zu vertretene 

(2) Im übrigen wird die Kreissparkasse im Zusammenhang mit der 
Übertragung der Aktiven und Passiven dj.e Erklärung abgeben , 
dass keine anderen als die aus den Unterla6 en ersichtlichen 
Verbindlichkeiten sowie Haftungsverpflichtunge~ bestehen 
und Recht3streitigkeiten, dj_e für die Beurteilung des über­
führten Verm~gens und der überf0hrten Schulden wesentlich 
sind , nicht in der Schwebe sinde 

§ 11 

Abgabe _von_Erklärungen 

.J 

Die Vertragsschliesscnden verpflichten sich , alle für die 
Durchführung dieses Vertrages etwa erforderlichen Erklärungen 
rechtsverbindlich abzugeben, insbesondere alle Erklärungen 
zur rechtswirksamen Übertragung von Vermögenswerten und 
Verbindlicbkei ten aui C::.ie l1amuurgischen Sparkasseno 

§ 12 

Koscen - -----

Die fUr die Übertragung des Grundstücks Rnhlstedt und Qer 
sonstigen Vermögenswerte sowie alle sonstigen aus der Über­
nahme entstehenden Kosten sind von den beiden hamburgischen 
Sparkassen in der Weise zu tragen, dass jede der beiden 
Sparkassen die Kosten übernimmt? die durch die Überfü.hrung 
der auf sie i.,~bergehenden Geschäf'ts - /Zweigstellen entstehenc 
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§ 13 

Schi edsver t r ag 

Str ei t igkeit en 7 die sich aus di esem Vertrag zwischen 

den Vertragsschl icss cnd en ergeben ? sollen ~urch ein 
Sch iedsgeri cht nach Mas s gabe de s gesondert abgesciüossenen 

Schi edsvert r ag es ( Anlage 4) entschieden werdena 

Hambur g/ Bad Old e s l oe 9 den 

Hamb Sparcass e von 1827 . 

~~ 
SR c as e von 1864 

(' 

~ 
o o o o b o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o ooooooooo,:,0000000000000. 

Krei s spar kasse Stormarn 

~-fµ~~ 
/ 

Anla_ge ____ 1 

R u n d s c h r e i b e n 

Durch eine Vereinbarung der unterzeichneten Sparkassen gehen 

mit Wirkung vorn 1. Januar 1959 die Zweigstellen Wandsbek und 

Poppenbüttel auf die Hamburger Sparcasse von 1827 (Haspa) 

und die Zweigstellen Rahlstedt und Wellingsbüttel auf die 
Neue Sparcasse von 1864 (Neuspar) über. 

Die HaspQ. übernimmt die am 1. Mai 1958 tätig gewesenen 
Angestellten und Lehrlinge der Zweigstellen Wandsbek und 

Poppenbüttel , die Neuspar die am gleichen Termin tätig ge ­
wesenen Angestellten und Lehrlinge der Zweigstellen Rahl ­

stedt und We l lingsbüttel, sofern die Angestellten und 
Lehrlinge (und gegebenenfalls ihre gesetzlichen Vertreter) damit 

und mit der.Übergabe ihrer Personalakten einverstanden sind. 

Die von den Angestellten und Lehr lingen der Kreissparkasse 

Stormarn bi s dahin z~rilckgelegten oder ~on ihr bis zum 1. 

Januar 1959 aner kannten Dienst - und Lehrjahre werden von den 

hamburgischen Sparkassen so angesehen, als wenn die Angestellten 

und Lehrlinge bei der in Betracht kommenden hamburgischen 

Sparkasse selbs t tätig gewesen wären. 

Sollte sich bei der Eingliederung in den Tarifvertrag der 

hamburgischen Sparkassen eine geringere Besoldung ergeben, so 
erhalten die Angestellten und Lehrlinge die gleichen Bezüge 

wie bisher bei der Kreissparkasse Stormarn. 

Die Vollendung des 65. Lebensjahres führt für die übernommenen 

Angestellten zur Beendigung des Dienstverhältnisses mit der 
jeweiligen hambur gischen Sparkasse. 

Wir bitten Sie, der Kreissparkasse Stormarn und der für Ihre 
Übernahme in Betracht kommenden hamburgischen Sparkasse bis 

Zlfil' 15, Dezember 1958 mitzuteilen , ob Sie die Absicht haben, 

in die Dienste der übernehmenden hamburgischen Sparkasse ein­
zutreten. Sollte bis zu dem genannten Termin eine Erklärung 

nicht vorliegen, werder. wir davon ausgehen, daß S:i5e bei der Kreis ­
spa'rkasse Stormarn zu blei ben wünschen. 

Kreissparkasse Stormarn 

Hamburger Sparkasse von 1827 Neue Sparkasse von 1864 
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Anla_ge _______ 2 

Sehr geehrter Geschäftsfreund 

Auf Veranlassung des früheren Reichswirtschaftsministers 

haben die unterzeichneten Sparkassen im Jahre 1944 einen 

Vertrag geschlossen, wonach die Kreissparkasse Stormarn sich 

verpflichtet hat, ihre Zweigstelle .... .. ......... . . . .... .. . 

auf die . .. .. .... ....... . ...... zu über•führen. Der Bundesge -

richtshof hat durch Urteil vom 10. März 1958 festgestellt, daß 

diese Verpflichtung auch heute noch besteht. Die Kreisspar-

kasse Stormarn wird deshalb ihre Zweigstelle . ........ . .. .. . 

mit Ablauf des 31. Dezember 1958 schlj.essen . 

Den vertraglichen V:ereinbarungen entsprechend werden die 

bei der zu überführenden Zweigstelle vorhandenen Einlagen 

von der ........... .. . ·~ · . ... , Bezirksstelle/Zweigstelle 

......................... . . übernommen. 

Mit dieser grundsätzlichen Regelung soll jedoch einer ande~­

neitigen Entscheid ,ng der Geschäftsfreunde nicht vorgegriffen 

wei·den. Sofern Sie deshalb den Wunsch haben, Ihre bisherige 

Geschäftsverbindung zur Kreissparkasse Stormarn mit deren 

Hauptstelle in Bad Oldesloe oder einer ihrer Zweigstellen auch 

für die Zukunft aufrechtzuerhalten , wollen Sie bitte unter 

Verwendung der untenstehenden Erklärung ihre k:ontoführende 

Zweigstelle von dieser Absjcht bis zum 15 . Dezember 1958 

schriftlich in Kenntnis setzen.Si nd wir bis zu diesem Tage 

nicht im Besitz einer entsprechenden Mitteilung, werden 

wir davon a~sgehen , daß Sie mit der Überführung Ihrer Ein­

lagen auf d i e übernehmende Sparkasse einverstanden sind . 

Ihre spätere Entscheidungsfreiheit wird dadurch selbstver­

ständlich nicht berührt. 

In jedem Falle dürfen Sje versichert sein, daß die unter­

zeichneten Sparkassen bemüht sein \'terden, Sie nach wie vor z u 

Ihrer vollen Zufriedenheit zu bedienen . 

Hamburg/Bad Oldesloe , den 

b.w. 
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An die 

Kreissparkasse Stormarn 
Zweigstelle ... .. . .. ... . 

E r k 1 ä r u n g ' 

Ich beantrage hiermit, meine bisher auf dem Konto Nr ... ... ...• 
der Kreissparkasse Stormarn, Zweigstelle 
geführten Einlagen 

o•o ooo oo oo ooo oo o o o ooo 

a) weiter bei der Kreisspa~kasse Stormarn , und zwar 

nunmehr bei der Z.we:i.gstelle in ..................... . 
zu führen , 

b) auf die ................. . .. , Bezirksstelle/Zweig-
stelle ................. .. ....... . 
zu übertragen. 

I 
Öo o o o o o • o • o o o o • o O o o • o • • • • • o o <1 o o o o o o o o o o 000000000000000000 

(Name)· (Wohnung) (Unterschrift) 

Nichtzutreffendes ist zu streichen. 

.. ..-' 

f , 

Anla_ge ______ _ 3 

Sehr geehrter Gesc~äftsfreund 

Auf Veranlassung des früheren Reichswirtschaftsministers 
haben die unterzeichneten Sparkassen im Jahre 1944 einen 
Vertrag gerchlossen, wonach die Kreisspark3sse Stormarn sich 
verpflichtet hat, ihre ZDeigstelle .•.•...•.•••• auf Jie 0000 ■ 0 

...•..••••.• zu überführen. Der Bundesgerichtshof hat durch 
Urteil vom 10. März 1958 festgestellt, dass diese Verpflichtung 
auch heute noch besteht. Die Kreissparkesse Stormarn wird 
deshalb ihre Zweigstelle .••••..•••..•.. mit Ablauf des 

31. Dezember 1958 schliessen. 

Den vertraglichen Vereinbarungen entsprechend werden die 
Forderungen aus den von der Kreissparkasse Stormarn im Ge ­
schäftsbn·eicn der genannten Zweigstelle vorgenomfllenen Aus­
leihungen nebst den bestehenden Sicherheiten auf die über­
nehmende S::_)arkasse Li.bertrageno Da1i1i t r,ird auch die Vcrwe.l tung 
des Ihnen gewährten Darlehens/Kredites ab lo Januar 1959 in 

den Händen der ······••oo• ■•••· · · · liegeno 

Mj_t dieser grundsätzlichen Regelung soll jedoch einer ander­
weitigen Entscheidung der Geschäftsfreunde nicht vorgegriffen 
werdeno Sofern Sie deshalb den Wunsch haben, die Geschdftsvcr­
bindung zur Kreissparlrnsse Stormarn mit deren Hauptstelle in 
Bad Oldesloe oder einer ihrer Zw~igstellen auch fUr die Zukunft 
aufrechtzuerhalten, wollen Sie bitte Ihre kontofUhrende Zweig­
stelle von dieser Absicht bis zum 15. :Dezember 1958 sch2•iftlich 
i.J.nter Vcrwendnng der untenstehenden ErK:lärung in Kenntnis 
setzen. Sind wir bis zu diesem Tage nicht im Besitz einer 
entsprechenden Mitteilung, werden wir davon ausgl:!hen? dass Sie 

mit dem Eintritt der •••o••• · ···•••••·. in den bestehenden 
Darlehns- /Kreditvcrtrag einverstanden sind. Eine Änderung der 
vereinbarten Darlehens- bzwo Kreditb~dingungen ist mit der 
Überleitung selbstverständlich nicht verbundeno 

In jedem Falle dürfen Sie ve~sichert sein 7 dass die unterzeich­
neten Sparkassen bemüht sein werden, Sie nach wie vor zu Ihrer 
vollen Zufriedenhei t zu bedienen. 

Hamburg/Bad Oldesloe, den 
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An die 
Kreissparkasse Stormarn 
Zweigstelle .... .. ......... . 

E r k 1 ä r u n g 

Ich beantrage hiermit 9 meine bisher auf dem Konto Nr. 
' der Kreissparkasse Stormarn geführten Verpflichtungen aus 

Hypothek, Darlehen, Kredit 

a) weiter bei der Kreissparkasse Stormarn 

zu belassen 

b) auf die in 

zu übertragen. 

1 • 

(Name) (Wohnung) (Unterschrift) . 

Nichtzutreffendes ist zu streichen. 

J 

.. 
Anla_g5? ____ 4 

S c h i e d s v e r t r a g 

zwischen 

1) der Hamburger Sparcasse von 1827 9 

2) der Neuen Sparcasse von 1864, 

beide in Hamburg , 

3) der Kreissparkasse Stormarn in Bad Oldesloe . 

Durch Vertrag vom 30 . Dezember 1944 hat sich die Kreis ­

sparkasse verpflichtet, ihre auf Hamburger Gebiet arbei ­

tenden Geschäfts- /Zv/eigstellen auf die bei den hamburgischen 
Sparkassen zu übertragen. 

Durch Urteile vom 10. März 1958 ( II ZR 14/56' - II ZR 21 /56) 

hat der Bundesgeri chtshof festgestellt, dass die von der 

Kre:.ssparkasse durch den genannten Vertrag übernommenen 

Ver:;>fli chtungen - ausgenommen die Verpflichtung zur Über­

tragung von Eigentum an Grundstücken - noch heute be ­

stehen. Zur endgültigen Auseinandersetzung haben die 
Beteiligten am heutigen Tage einen Vertrag abgeschlossen . 

/ 

Zu diesem Auseinandersetzungsvertrag vereinbaren die 

Ver tragsschließenden : 

§ 1 

Alle Streitigkeiten , die sich aus dem oben genannten Aus ­

einandersetzungsvertrag zwischen den Vertragschließenden 
ergeben, sollen durch ein Schiedsgericht entschieden werden. 

§ 2 

(1) Das Schiedsgericht besteat aus drei Uitgliedern . 

(2) Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter. 

Sind die beiden hamburgiscllen Sparkassen gemeinsam 
Partei , so ernennen sie gemeinsam einen Schiedsrichter . 

b O VJ 0 
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(3) Diese beiden von den Par teien ernannten Schiedsrichte~ 
einigen s i ch übe r den Obmann, der den Vorsitz des 
Schiedsgerichts führt. 

f ·-

(4) Kommt eine Einigung über die Wahl des Obmanns nicht zu­
stande , so soll er VOTT' :::räsidenten des Oberlandesgerichts 
in Celle ernannt werden. 

(5) Der Obmann muss di e Befähi gung zum Richtera~t oder höhe­
ren Verwaltun3sdienst haben . 

§ 3 
\ Der Schiedsspruch ist mit Gründen zu versehen und von den 

Mitgliedern des Bchiedsgerichts zu unterzeichnen. 

§ 4 

Im übrigen gelten für das Schiedsrichterliche Verfahren die 
Bestimmungen des 10. Buches der Zivilprozessordnung. 

Hamburg/Bad Oldesloe, den ff...~t~ 1C\g-ß 

Hamburger Spar·casRE\.,YOn 1 ~~7 /i 
~- I~ 

•• • 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O ~ .; 

Neu e Sparca.s 
< 

Kreissparkasse Stormarn 
Der Vorstand 

• 

Urk . Reg . Nr . 3/ 1958 

Verhandelt 

in .&td Oldesloe, Am Markt 3, am 15, November 1958 

Vor dem unterzeichneten 

für die KREISSPARKASSE STORMARN - rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts -

in .&td Oldesloe, 

als Urkundsperson (Artikel 12 § 2 des Preussischen Ausführungs­

gesetzes zum BGB) 

bestellten 

Sparkassendirektor Gustav Vor haben , 
in .&td Oldesloe, 

erschienen heute 

1.) der Landrat Dr. Wennemar Haarmann , .&td Oldesloe, 

in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vorstandes 

der Kreissparkasse Stormarn ln .&td Oldesloe, 

2 .) der Oberamtmann Rudolf R i e k e n , Bad Oldesloe, 

in seiner Eigenschaft als stellvertretender Sparkassen­

leiter der Kreissparkasse Stormarn in .&td Oldesloe . 

Die Erschienenen sind dem Urkundsbeamten von Person bekannt . 

Sie erklärten, dass sie gemäss § 41 der Satzung der Kreissparkasse 

Stormarn in Bad Oldesloe als gesetzliche Vertreter der Kreisspar­

kasse Stormarn handeln . 

Die Vertretungsbefugnis ist dem Urkundsbeamten von Amts wegen 

bekannt . 

Sodann ersuchten die Erschienenen zu 1 . und 2 , um Beurkundung 

des nachstehenden Kaufangebotes : 

- 2 -
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Die Kreissparkasse Stormarn hat sich durch Vertrag vom 30. Dezember 

1944 verpflichtet, u . a . ihre Zweigstelle Hamburg-Rahlstedt auf die 

Neue Sparcasse von 1864 zu überführen . Nachdem der Bundesgerichts­

hof durch Urteil vom 10 . März 1958 ( II ZR 21/ 56 ) festgestellt hat, 

dass diese Verpflichtung noch heute besteht, haben die Beteiligten 

in einem weiteren Auseinandersetzungsvertrag vom 15. November 1958 u . a . 

vereinbart, dass die Zweigstelle Hamburg- Rahlstedt mit Wirkung vom 

1 . Januar 1959 auf die Neue Sparcasse von 1864 übertragen wird . 

Um der Neuen Sparcasse von 1864 die Fortführung der Geschäfte die­

ser Zweigstelle zu ermöglichen, trägt die Kreissparkasse Stormarn, 

Bad Oldesloe, vertreten durch die Erschienenen zu 1 . ) und 2 . ), der 

Neuen Sparcasse von 1864, Hamburg, den Abschluss des nachstehenden 

Kaufvertrages an . 

An dieses Angebot hält sich die Kreissparkasse Stormarn gebunden, 

falls die Annahmeerklärung der Neuen Sparcasse von 1864 in Hamburg 

bis zum 17. Dezember 1958 beurkundet ist, ohne dass der Kreisspar­

kasse Stormarn bis dahin die beurkundete Annahmeerklärung zuzugehen 

braucht bzw . ohne dass die Kreissparkasse Stormarn J i s dahin Kennt­

nis von der beurkundeten Annahme dieses Kaufangebotes erlangt hat . 

K a u f v e r t r a g 

§ 1 

Kaufgegenstand 

Die Kreissparkasse Stormarn 

in Bad Oldesloe 
- nachstehend "Verkäuferin" genannt -

verkauft 

an die Neue Sparcasse von 1864 

in Hamburg 

das ihr gehörige 

- nachstehend "Käufer in" genannt -

bebaute Grundstück, belegen in Hamburg-Rahlstedt, Bahnhofstrasse 9. 

Dieses Grundstück ist eingetragen im Grundbuch von Altrahlstedt 

Band 64 Blatt 2024 und im Kataster verzeichnet unter Kartenblatt 

76 . 420, Parzellen- Nr. 607, mit einer Grösse von 1 .185 qm • 

Der Verkauf des Grundstücks erfolgt einschliesslich aller Bestand­

teile und mit sämtlichem Zubehör, so wie es im Zeitpunkt des Ab­

schlusses dieses Vertrages besteht . 

- 3 -
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§ 2 

Kaufpreis und Zahlung 

Der Kaufpreis ist vereinbart und beträgt 

DM 200 . 000,--

( in Worten : Zweihunderttausend Deutsche Mark) 

Der Kaufpreis wird zwischen der Verkäuferin und der Käuferin im Zuge 

der Übertragung der Zweigstelle Rahlstedt vei•rechnet . 

§ 3 

Lasten und Beschränkungen 

Das Grundstück wird frei von Lasten in Abt . III des Grundbuches sowie 

frei von Belastungen eines Hauszinssteuerabgeltungsdarlehens und einer 

Hypothekengewinnangabe geliefert . 

Die in Abt . II unter Nr . 1 eingetragene Grunddienstbarkeit (Auffahrt­

recht) wird von der Käuferin übernommen. 

Die Verpflichtung zur Zahlung der Ausgleichsabgaben nach§ 3 Ziff . 1 

u . 3 des Lastenausgleichsgesetzes und etwaige Kriegssachschädenansprü­

che verbleiben bei der Verkäuferin . 

§ 4 

Gewährleistung 

Das Grundstück wird verkauft ohne Gewähr für Grösse , Grenzen und Be­

schaffenheit in dem Zustand, in dem es sich bei Abschluss dieses Ver­

trages befindet und wie es von der Käuferin besichtigt wurde, insbe­

sondere wird keine Haftung für sichtbare und unsichtbare Sachmängel 

übernommen , 

Die Verkäuferin versichert, dass das auf dem Grundstück befindliche 

Gebäude ihres Wissens nicht vom Hausschwamm und Hausbock befallen ist . 

§ 5 

Wohnungsfreigabe 

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die Dienstwohnung möglichst bald 

nach Umschreibung des Grundstückes im Grundbuch auf die Käuferin, 

spätestens am 31 , März 1959, räumen zu lassen und der Käuferin zur 

Verfügung zu stellen. 

- 4 -
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§ 6 

Freigabe der Geschäftsräume 

Die Verkäuferin verpflichtet sich, die auf dem Grundstück befind­

lichen Geschäftsräume der Käuferin am 2 . Januar 1959 zu übergeben. 

Die Räumung des vorhandenen Aktenmaterials , Inventars pp . soll bis 

spätestens 20 . Januar 1959 erfolgen . 

§ 7 

Besitzübergabe und Stichtag 

Die Nutzungen und Las ten des Grundstückes gehen mit Wirkung vom 

1 . Januar 1959 auf die Käuferin über . 

§ 0 

Einheitswert und Grundstücksunterlagen 

Der Einheitswert des Grundstücks beträgt per 1. Januar 1935 
DM 57 . 000 . -- . Die Verkäuferin wird die in ihrem Besitz befindlichen 

und für die Käuferin erforderlichen Grundstücksunterlagen und 

Urkunden der Käuferin spätestens am 2 . Januar 1959 aushändigen . 

§ 9 

Genehmigung 

Dieser Kaufvertrag wird unter dem Vorbehalt der behördlichen 

Genehmigungen, insbesondere der Wohnsiedlungsgenehmigung und 

der Unbedenklichkeitsbescheini~ung des Finanzamtes geschlossen • 

§ 10 

Gebühren, Kosten und Abgaben 

Alle durch diesen Vertrag und seine Ausführung entstehenden Ge­

bühren, Kosten und Abgaben, cinschliesslich Grunderi;erbssteuer, 

trägt die Käuferin • 

§ 11 

Auflassung 

Die zur Durc'1f~:· : 'lll1[; dieses Vertrages erforderliche Auflassune; 

soll alsbald nach Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen er­

klärt werden . 

- 5 -
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Es ,'iird festgestellt , dass die Erschienenen darauf hingewie­

sen ,vorden sind : 

1 . ) dass der Urkundsbeamte auf Wunsch der Erschienenen von vor­

heriger Einsicht in das Grundbuch Abstand genommen hat; 

2 . ) dass die Vertragschliessenden für die Grunderwerbsteuer als 

Gesamtschuldner haften; 

3. ) dass der Eigentumserwerb der Käuferin erst mit der Eintra­

gung des Eigentumswechsels im Grundbuch erfolet und diese 

erst zulässig ist, .-,enn nach urkundlicher Annahme dieses 

Angebotes durch di e K'äufcrin die erforderlichen Genehmigun­

gen erteilt sind und die Auflassung stattgefunden hat . 

Hierüber ist dieses ' n Urschrift bei mir verbleibende Protokoll 

aufgenommen, den Erschi enenen vorgelesen, von ihnen genehmigt 

und u.~terschrieben, auch von mir, dem Urkundsbeamten unterschrie­

ben und besiegelt worden . 

,'--osse .S: 
„o 'o " ,.~ 

<?. 
:, 

" 
- o• 8ttd o,a•~ 
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Beilage zu den „Fach-Mitteilungen" 
Ausgabe 14 vom 26. März 1959 

Verzeichnis der Teilnehmer am fernschriftlichen tJberweisungsverkehr 

Berichtigungen und Nachträge 

- Zu Ausgabe 3 (12/59) -

3. Nachtrag 

Nachträge: 

Ort Institut Kenn-Nr. Namengeber Kennzahl/ - Rufnr. 

Friedberg/ Stadtsparkasse 
Bay. 

66-379 spark friedberg 053/3694 

Offenburg Bezirkssparkasse 78-14 sparkasse offb 07/5712 

Peine Kreissparkasse 41-242 krs spark peine 09/2676 

Rheinhausen Städt. Sparkasse 56-88 stadtspar rhnhn 0855/5B8 

Überlingen Bezirkssparkasse 79-46 sparkasse ueblg 07/33919 

Hildesheim Stadtsparkasse 41-145 stadt.spar hlld 09/2704 

V e r m e r k 

Betr . : Hamburg- Prozeß 

Vor einigen Tagen suchte mich Herrn Br uns e n auf Veranlassung 

des Herrn Landrats auf und übergab mir die anliegenden Vertrags­

entwürfe hinsichtlich der Abtretung der Forderung des Kreises aus der 

Auseinandersetzung mit den Hambur~er Sparkassen an die Kreissparkasse 

und bat , daß dieser Vertrag doch nunmehr vollzogen werden möge , damit 

die Angelegenheit endgültig bereinigt würde. 

Ich habe Herrn Br uns e n zugesagt, den Wunsch des Kreises nach 

Ihrer Rückkehr an Sie heranzutragen . 

Herrn Direktor Vor haben 

nach Rückkehr vom Urlaub mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

/ 
den 16. Februar 1959 
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2. Ausfertigung 

Vertrag 

zwischen 

dem KREIS STORMARN - vertreten durch den Kreisausschuß -

und 

der KREISSPARKASSE STORMARN - vertreten durch ihren Vorstand -

über eine Forderung. 

Die KREISSPARKASSE STORMARN in Bad Oldesloe bat am 30. Dezem­

ber 1944 mit der Neuen Sparcasse von 1864 und der Hamburger Spar­

casse von 1827, beide in Hamburg, einen Vertrag geschlossen und sich 

darin verpflichtet, ihre auf bamburgischem Gebiet arbeitenden Zweig­

stellen auf die Hamburger Sparkassen zu übertragen. 

Gemäß § 2 des genannten Vertrages sollte der KREIS STORMARN 

als Gegenleistung von den beiden Hamburger Sparkassen eine Ver­

gütung in Höhe von 1 1/2 o/o der effektiv überführten Einlagenbestände, 

mindestens jedoch eine Million Reichsmark, erhalten. Die beiden 

Hamburger Sparkassen haben auch 1945 eine Million Reichsmark an 

den Kreis gezahlt. 

Nach dem Zusammenbruch 1945 bestand zwischen den beteiligten 

Sparkassen Uneinigkeit darüber, ob die Kreissparkasse zur Überfüh­

rung ihrer Hamburger Zweigstellen noch verpflichtet i st. Diese 

Frage bat der Bunde gerichtshof durch Feststellungsurteile vom 

10. März 1958 bejaht. Nach Erlaß dieser Urteile hat die Kreisspar­

kasse mit den Hamburger Sparkassen Verhandlungen geführt mit 

dem Ziele einer endgültigen Auseinandersetzung auf güWchem Wege. 

Um den Abschluß dieser Verhandlungen zwis chen der Kreisspar­

kasse und den Hamburger Sparkassen zu ermöglichen, vereinbaren 

die P rteien: 

§ 1 

Der KREIS STORMARN tritt die ihm aus S 2 des Vertrages zwischen 

den Hamburger Sparkas sen und der Kreissparkasse vom 30. Dezem­

ber 1944 noc zustehende Ford rung gegen die beiden Hamburger 

Sparkassen an die KREISSPARKASSE STORMARN ab. 

!.!. 
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S 2 

Die KREISSPARKASSE STO MARN wird nach erfolgter Auseinander­

setzung mit den Hamburger Sparkassen Verhandlungen mit dem 

KREISE STOR:MA~N über die dem Kreis für die Abtretung zustehende 

Entschädigung filhren. . _ _ 

Bad Oldesloe, den 15. November 1958 

KREIS STORMARN KREISS~ARKASSE STORMARN 
DER VORSTAND 

~ ·-/4~ rM, 
Landrat . . -/rri-usschußmitglied __ stv_. Vorsitzender 

.. 

Die 

rtra 

nrisc 

„ v rtr tea dQrc den 
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~ 
DER INNENMINISTER 

17 . November 1958 
(24b) KIEL, den .............................................. . 

DES LANDES SCHLESWIG- HOLSTEIN 
Landeshaus, Dilstcrnbrooktt Weg 70-90 C::..4' 
Telefon 4089.t J 
Fern sch,.,lbc,- 029 823 
Bcsad>ncitco: 

Gescbäftmicbcn: I 31 S ry • 8 00 2 -- nar moatagt, d!cnltaSJ, donncrsoogs 
aod ·f,.,itags von 9 - 13 Uhr (lm Antworuchrclben an=gcbcn) 

• • 

An 

den Vorstand der Kreis sparkasse 

Stormarn 

in Bad O 1 des 1 o e 

die Direktion der Neuen Sparcasse 
von 1864 
H a ra b u r g 1 . 
~lo ckengi esserwall 21 

die Direktion der Hamburger 
Sparcasse von 1827 
H a mburg 11 

Adol pnsplatz / Gr . Burstah 

Bet r .: Hamburgische Sparkassen . / . Kreissparkasse Stormarn; 

hier : GenehI!ligung des Au ~eirianderset zungsvert_rages 
Bezug : Bericht des Kr'eises Stormarri vom 17 . 11 .. . 1958 

Dem I nhalt des Auseinandersetzungsvertrages über die 
Unt erhaltung von Zweigstellen der Kreissparkasse Stormar~ 
auf .Hamburger Gebiet, . der _am 15 . 11 . 1958 zwischen -' 

1) der Hamburger Spa·rcasse von 1827·, Hamburg , 

2) der Neuen Sparkass e von 1864 , Hanburg , 

3) der Kreissparkasse Stormarn in Bad Oldesloe 

abgeschloss en worden ist, stimm e ich als Sparkass enaufsichts­
behörde zu . 

---=---' ,,,,,.~ .. 
Im Auftrage : / · 

. I 
gez . Kujath Begl_au big t : 

( - ) .i'/2~1M 
.Arige st ell tY 

' -- -
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• • 

• • 

DER INNENMINISTER 
DES LANDES SCHLESWIG - HOLSTEIN 

~!v<'f,~~~ 
1t 1s · ~~ 

17 . November 1958 
(24b) KIEL, den ................... ........................... . 

Landesbaw, D!tstcmbroolccr W cg 70-90 l-.,. 
Telefon 40891 ;,,J:) 
Fcrnscbrclbcr 0298'.23 · 
~udlneiten : 

Gcscbäftneicbcn: I 31 Sn . 8002 - nar montags, dlenst:lg,, do111Jerstags 
and freitags von 9 - 13 Uhr 

(lm Antwortschreiben >l1Tagcben) 

• • 

• • 

.An 

den Vorstand der Kreissparkasse 
Stormarn 

in Bad O 1 d e . s 1 o e 

die Direktion der Neuen Sparcasse 
von 1864 

H a □ b u r g 1 

Glockengiesserwa11·21 

di e Direktion der Hamburger 
Sparcasse von 1827 
H a m b ·u r g 1·1 

·Adolphsplatz / Gr . Burstah 

:Betr . : 

:Oe ZUF : 

Hamburgis che Sparkassen . / . Kre.issparkasse Stormarn; 

hier : Genehmigur1g des Auseinandersetzungsvertrages 
Bericht des Kreises Stormarri vom 17 . 11 . 1958 

Dem Inhalt des Auseinandersetzungsvertrages über die 
Unterhaltung von zw·eigstellen der Kreissparkasse Stormarn 
aui' Hamburger Gebiet, der am . 15 . 11 . ·1958 zwischen· 

1) der Hamburger Sparcasse von 1827, Hamburg, 
2) der · euen · Sparkasse .von 1864, _Hambur g , 

3) der Kreissparkasse Stormarn in Bad Oldesloe 
ab~eschlossen wo rden i st , stimme ich als· Sparkassenaufsichts ­
be:iörde zu • 

~ 
I m Auftrage : / 

/. 
gez . Kujath ' B~glaubigt : 

' -~ . j{~ v)JY✓ . 

~~stel~ 

' .... 
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PER INNENMINI STER 
DES LANDES SCHLES\VIG - HOLSTEIN 

//vii/1~ ,)~ ~ 
1f 13 ,,~ (~· · 

17 . November 1958 
(24b) KIEL, den ...................... , ...................... . 

Landcsbius, Dlisternbrookcr Weg 70 - 90 
Telefon 40891 
Fernseh~~ 0298,3 
Bcsndlndtcn: 

Cuchifts=cichcn: I 31 S D • 8 00 2 - nur montags, dienstags, donnerstags 
nnd fttings von 9 - 13 Ubr (Im Antwortschreiben •nxug,:bcn) 

-• 

• • 

An 

den Vorstand der Kreissparkasse 
Stormarn 
in Bad O 1 des 1 o e 

di e Direktion der Neuen Sparcasse 
von 1864 

Hamburg 1 

Glockengiesserwall 21 

die Direktion der Hamburger 
Sparcasse von 1827 
Ha n b ur g 11 

Adolphsplatz / Gr . Burst~ 

Betr.: Hambur·gische Sparkassen . / . Kreissparkasse ·Stormarn; 

hier : Genemiigung ~es Auseina_n<;Iersetzungsvertrages 
BezuF : Bericht des Kreises Stormarri vom 17 . 11 . 1958 

Dem Inhal.t des Auseinandersetzungsvertrages über die 
Unterhaltung von Zweigstellen der Kreissparkasse Stormarn 
auf ?~mburger Gebiet , der _am 15 . 11 . 1958 zwischen 

1) der Hamburger ·sparcasse von 1827 , Hamburg , 
2) der Neuen Sparkasse von 1864 , Hamburg , 

3) der Kreissparkasse Stormarn in Bad. Oldeslqe 
abgeschlos s en vrorde:i i st , stiI!I.IIle ich als Sparkassenaufsichts - . 
behörde zu . 

----­/·. 
Im Auftrage : /-

. I 

gez . Kujath /_ Beglaubigt :-

,i~; . )LV Al.or„f/l 
k{g.est ell tY 
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DR. THEODOR JAACKS 
WALTER BRODERS 

NOTARE 

HAMBURG 11 
Gro8e JohanniutraBe 3 

Beglaubigte Abschrift . 

Nr.4733 der Urkund nrolle Jahrgang 1958:. 

V e r h a n d e l t 
in dieser Preien. und Hansestadt Hamburg 

am 6. Dezember 1958. 

Vor mir, 4em unterzeichneten Notar 

Dr.Theodor J a a e k a 
in Hamburg 

erschienen heutea 
1. Herr Direktor Alfred B u c k er t, 
2. Herr Direktor Karl M ü l 1 er, 

beide Vorstandsmitglieder der Neuen Sparoasse von 1864,Ham­
burg l, Glookengießerwall 21/Ferdinandstraße 3, 
und von Person bekannt. 

Die Erschienenen erklärten, 

Die Kreissparkasse Stormarn in Bad Oldesloe, vertreten 
durch den Landrat.Ip Herrn Dr.Wennemar Haarmann, und den 
stellvertretenden Sparkassendirektor, Herrn Rudol.f Rieken, 
hat der Neuen Sparcasse von 1864 in öffentlich beurkunde­
t ~r Form am 15.November 1958 - Urk .Reg.Nr.;/1958 der Kreis­
sparkasse Stormarn - den Abschluß eines Kaufvertrages über 
das in Hamburg-Rahlstedt, Bahnhofstraße 9, belegene, 1185 qm 
große GrundetUek, eingetragen im Grundbuch von A1t-Rahlstedt 
Band 64 Blatt 2024, angeboten. 

Wir nehmen das vorerwähnte Kaufangebot hiermit an • 

Gleichzeitig erteilen wir 

Herrn Reohte~walt Gttnter M ao k, 
im Hause der Heuen Sparcasse von 1864, 

hiermit Vollmacht, alle tur die Auflassung des Grundstücks 
an die Neue Sparcaese von 1864 erforderlichen Erklärungen 
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abzugeben und entgegenzunehmen. Der Bevollmächtigte ist von 
den Beschränkungen des§ 181 BGB befreit. 

Hierüber ist dieses in Urschrift bei mir verbleibende Proto­
koll auf genommen, den Erschienenen vorgelesen, von ihnen 

genehmigt und unterschrieben, auch von mir, dem Notar unter­
schrieben und gesiegelt worden. 

gez.Karl Müller 
gez.Al~red Buokert 

L.S. gez.Dr.Theodor Jaaoka 

Notar. 

vorstehende Abschrift stimmt mit dem Original 

wörtlich überein und wird hiermit beglaubigt . 

Hamburg , den 9 . Dezember 1958 . 

N o t a r 
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ereiamt 
90/911 - 01/2 

Bad Oldesloe, den 

A b s c h r i f t 
An die 

Kreissparkas se Stormarn 

Bad O l d -e a l o e 

7. D z. 1959 

Betr~: Auseinandersetzungs anepruch des Kreis es Stormarn 

Durch Vertrag vom 15.11.1958 hat der Kreis Stormarn seine 
Ansprüche gemäss § 2 des Vertrage& zwischen der Kreissparkasse 
Stormarn und den beiden Hamburger Sparkassen ("Neuspar von 1864" 
und "Haspa von 1827") vom 30.12.1944 an die Kreissparkasse 
Stormarn abgetreten. Nach§ 2 des Abtretungsvertrages vom 
15.11.1958 soll die Höhe der an den Kreis zu zahlenden Ent­
schädigung nach erfolgter Auseinandersetzung mit den Hamburger 
Sparkassen festgele· t werden. 

Im Haushaltsplan dee Kreises .tür das gegenwärtige Rochnungsjahr 
ist als vorläu~ige Aueeinandersetzungs~orderung ein Betrag von 
;2.760,-- DM eingeplant. Ich wäre dankbar , enn diese unstritt~ge 
Forderung baldmöglichst beglichen werden könnte. 

Herrn 
Regierungsrat Poetzsch- Heffter 
------------------------------

gez . Dr . Haarmann 
Landrat 

Vorstehende Abschrift wird mi t der Bi tte um Kenntnisnahme 

übersandt . 
Der kürzlich überlassene Aktenvorgang wird beim Kämmereiamt 
unter dem obigen Aktenzeichen 6efilllrt und steht Ihnen jeder­

zeit zur Verfügung . 



(") 
0 
\ 

w 
C 
s.... 
ro 
E 
s.... 
0 
1 ' 

Cl) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

s.... 
ro 
Cl) 

(]) 
s.... 
~ 

..-.. 
(9 
LL 
0 .._.. 
~ 
CO 
..c 
(.) 
Cl) 

C 
Q) 

E 
Q) 
0) 
Cl) 
0) 
C 
::J 
..c 
(.) 
Cl) 
s.... 
0 

LL 
Q) 
..c 
(.) 
Cl) 

......, LO 
::J CO 
Q) 0 

Or,..... 
Q) LO 

"'O ~ 
..c 
(.) 
s.... 
::J 

"'O 
t:::: 
Q) C 

"'O ....... 
s.... ~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

Vertrag 

zwischen 

dem KREIS STORMARN - vertreten durch den Kreisausschuß -

und 

der KREISSPARKASSE STORMARN - vertreten durch ihren Vorstand -

über eine Forderung. 

.L 

Die KREISSPARKASSE STORMARN in Bad Oldesloe hat am 30. Dezem­

ber 1944 mit der Neuen Sparcasse von 1864 und der Hamburger Spar­

casse von 1827, beide in Hamburg, einen Vertrag geschlossen und sich 

darin verpflichtet, ihre auf hamburgischem Gebiet arbeitenden Zweig-. ( ) 
stellen auf die Hamburger Sparkassen zu übertragen. 

Gemäß § 2 des genannten Vertrages sollte der KREIS STORMARN 

als Gegenleistung von 'den beiden Hamburger Sparkassen eine Ver­

gütung in Höhe von 1 1 /2 % der effektiv überführten Einlagenbestände, 

mindestens jedoch eine Million Reichsmark, erhalten. Die beiden 

Hamburger Sparkassen haben auch 1945 eine Million Reichsmark an 

den Kreis gezahlt. 

Nach dem Zusammenbruch 1945 bestand zwischen den beteiligten 

Sparkassen Uneinigkeit darüber, ob die Kreissparkasse zur Überfüh­

rung ihrer Hamburger Zweigstellen noch verpflichtet ist. Diese 

Frage hat der Bundesgerichtshof durch Feststellungsurteile vom 

10. März 1958 bejaht. Nach Erlaß dieser Urteile hat die Kreisspar­

kasse mit den Hamburger Sparkassen Verhandlungen geführt mit 

dem Ziele einer endgültigen Auseinandersetzung auf gütlichem Wege. 

Um den Abschluß dieser Verhandlungen zwischen der Kreisspar­

kasse und den Hamburger Sparkassen zu ermöglichen, vereinbaren 

die Parteien: 

§ 1 

Der KREIS STORMARN tritt die ihm aus § 2 des Vertrages zwischen 

den Hamburger Sparkassen und der Kreissparkasse vom 30. Dezem­

ber 1944 noch zustehende Forderung gegen die beiden Hamburger 

Sparkassen an die KREISSPARKASSE STORMARN ab. 
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§ 2 

Die KREISSPARKASSE STORMARN wird nach erfolgter Auseinander-
.a. .. ~ J 

setzung mit den Hamburger Spar~assen Verhandlungen mit dem 

KREISE STORMARN über die dem Kreis für die Abtretung zustehende 
J .L, 4 ># 4 

Entschädigung führen. 

Bad Oldesloe, den 15. November 1958 

L 

' 

(L.S . ) 

~EIS STORMARN KREISSPARKASSE STORMARN 
.. < DER VORSTAND 

gez. Dr. Haarmann gez. Jahn gez . Barth gez. Vorhaben 

Landrat Kreisausschußmitglied stv. Vorsitzender Direktor 
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Abschrift 
r l'i/ , A,., 

.-.-.-.-.-. 
aus dem Protokoll über die Kreisausschußsitzung am 16 . 2 . 1960 

12) Auseinandersetzungsvertrag zwischen Kreis und Kreissparkasse 
---==============---========================================= 

Herr Vorhaben verweist auf den zwischen dem Kreis Stormarn 
und der Kreissparkasse Stormarn am 15 . 11 . 1958 geschlossenen 
Vertrag , worin der Kreis Stormarn die ihm aus§ 2 des Ver­
trages zwischen den Hamburger Sparkassen und der Kreisspar­
kasse Stormarn vom 30 . Dez . 1944 zustehende Forderung gegen 
die beiden Hamburger Sparkassen an die Kreissparkasse Stor­
marn abgetreten hat • 

Nach diesem Vertrag sollte die Kreissparkasse mit dem Kreis 
Verhandlungen über die dem Kreis für die Abtretung zustehende 
Entschädigung führen . 

Rücksprachen mit dem Sparkasse~verband und der Oberfinanzdi­
rektion lassen es angezeigt erscheinen, daß ein Ergänzungs­
vertrag zwischen Kreis und ' Kreissparkasse abgeschlossen wird , 
der den Willen der Vertragspartner eindeutig klarstellt . Der 
Entwurf wird allen Kreisausschußmitgliedern ausgehändigt . Der 
Landrat und Sparkassendirektor Vorhaben erläutern den Ent-
wurf und beantworten Fragen von Kreisausschußmitgliedern hierzu. 

Nach Aussprache ergeht der 

einstimmige Beschluß : Der der Urschrift dieses Protokolls als 
Anlage beigefügte Ergänzungsvertrag zwi­
schen dem Kreis Stormarn und der Kreis­
sparkasse Stormarn wird gebilligt . Ein 
besonderer Kreistagsbeschluß ist nicht 
erforderlich , da es sich lediglich um 
die Erläuterung des Vertrages vom 15 . 11 . 
1 958 handelt . · 

.-.-. 
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